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PRÄSIDENT (um 9 Uhr 40 Minuten).' Ich
eröffne die Sitzung. Das Protokoll Ger letzten
Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufge
legen:; es ist unbeanstandet geblieben, demnach
als genehmigt zu betrachten.

Von der heutigen Sitzung hat sich entschul
digt Herr Abg. Hainlisch.

Die Zustimmung des Hohen Hallis'es voraus
setzend, halbe ich außer Wahlen auch die in
den Geschäftsausschüssen des ILandtages am
20. Dezember 1951 verabschiedeten Vorlagen
auf eine Nachtragstagesordnung stellen lassen.

Die Nachtragstagesordnung lliegt auf den
Plätzen der Herren Abgeordneten ,auf.

ferner habe ich die Stenographischen Proto
kolle der 17. Sitzung der 11. Session der
V. Wahlperiode vom 20. Juni 1951 und der
18. Sitzung der 11. Session der V. Wahlperiode
vom 27. Juni 1951 auflegen lassellI.

Wir gelangen nun zur Beratung der Tages
ordnung und fahren lin den Beratungen des
Voranschlages des Landes Niederösterr€ich~ür

das Jahl' 1952 ~ort

Wenn das Hohe Haus damit einverstanden
ist, lasse ich Debatte und Abstimmung über
alle Gruppen des auß,erordentlichen Vor
anschlages unter einem abführen. (Keine Ein
wendung.)

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, die
Verhandlungen zum außerordentlichen Vor
aruschlag des 'Landes Niederösterreich für das
Jahr 1952 einzuleiten.

IBerichterstatter Abg. SGHöBERL: Hohes
Haus! Die Summe der Ausgaben 'im außer
ordentlichen Voranschlag beträgt 78,443.000 S,
die Summe Ger Einnahmen 50,650.000 S, so
,daß sich ein Ahgang von 27,793.000 S ergibt.
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte
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über den außerordentlichen Voranschlag ab
führen zu lassen.

PRÄSIDENT: Ich eröffne ·die !Debatte. Als
Erster Redner gelangt Abg.E r ne c k e r zum
Wort.

Abg. EoRNECKER: Der außerordentliche
Voranschlag gibt mir Gelegenheit, über die
außerordentlich brennende frage der Rand
gebiete zu sprechen. Ich will mich heute nicht
besonders verbreitern, denn das Hohe Haus
weiß welchen Leidensweg die Bewohner in
den Randgebieten seit dem Jahre 1945 zurück
zulegen hatten. Dem Hohen Hause ist bekannt,
daß sich bereits im februar des Jahres 1946
die beiden Länder Wien und Niederösten'eich
über ·die Grenzziehung einigten und daß auch
der Nationalrat einstimmig seine Zustimmung
zu einem oßundesverfassungsgesetz gab, wo
durch ·dieses nazistisühe Gesetz aus dem Jahre
1938, ·dasdieses Groß~Wiengeschaffenhatte,
beseitigt wurde. Wir alle wissen, daß Bundes
verfassungsgesetze erst dann in Kraft treten,
wenn der Hohe Alliierten-Rat zu einem solchen
Gesetz einstimmig seine Zustimmung gegeben
hat. Leider ist das bisher nicht geschehen. Wie
war nun die Situation Iheute vor einem Jahr
anläßlich der iBudgetdebatte? Wir wußten zu
dieser Zeit aus Aeußerungen des sowjetischen
Dements, daß die Russen nur ihre Zust'im=
mung im Alliierten~Rat geben würden, wenn
einige Bedingungen erfüllt werden. Die erlste
forderung war, daß die 17 Gemeinden, welche
bei Wien verbleiben, im Verfassungsgesetz
nicht nur namentlich angeführt werden sollten,
sondern daß auch das Gesetz noch beinhalten
sollte, an welühe Wiener Bezirke diese 17 Ge
meindenangegJiedert werden sollen. Das
sowjetische ·Element hatte verlangt, daß diese
17 Gemeinden dem 2. und 10. und 21. Wicner
Gemei'l1'debezirik angegliedert werden sollten.

,Eine weitere iForderungbetraf den Kuchel
auer .Hafen, wo das sowjetische Element gleich
falls 6ne Klärung verlangte. Es wurde fest
gestellt, daß die Russen nur Anspruch auf
jenen Tei,l des K'uchelauer Hafens erheben, der
schon früher zu Niederösterreich gehört hat,
und ,daß sie auf das Stück, ,das schon immer
zum 19. Bezirk, .also zum alten W'iener Stadt
gebiet gehörte und in dem sich die ,Einfahrt
zum Kuchelauer Hafen befindet, keinen An
spruch erheben.

Hohes Haus! So war die Situation heute vor
einem Jahr, und wir fragen uns nun, wieso es
in dieser frage nicht weitergegangen ist. Was
hinderte den Alliierten-Rat bisher daran, seine
einmütige Zustimmung zu diesem Verfassungs
gesetz zu geben? Wir bitten ·den Hohen Alliier
ten-Rat von dieser Stelle aus. daß er uns end
lich einmal von diesem Zwangsgesetz der

falschistischen Aera befreien möge. .Das Ge
bietsabtrennungsgesetz wurde in den beiden
Landtagen und im Nationalrat einstimmig
'beschlossen. Es ist der ausdrückliche W,iHeund
der Wunsch des österreichischen Volkes, daß
diesem Gesetz die Zustimmung nicht versagt
wird. Die Zustände in den Randgemeinden
werden immer 'unerträglicher. Ich will heute
die vorweihnachtliche Stimmung nicht trüben
und will keine Vergleiche anstellen über die
wirtschaftlichen Verhältnisse ·in den Rand
gemeinden und denen in Niederösterreich. Von
der wirt'schaHlichen und finanziellen Seite aus
ges·ehen, können wir eine schwere Benachteili
gung von Niederösterreich feststellen. leh will
heute illllr :über die politische Seite ,dieses Pro
'blems sprechen.

Dem !HohenHause ist bekannt, daß wir in
den Randgemeinden keine ,demokratischen
Verwaltungen besitzen. In meinem Bezirk
Sch\vechat zum iBeilspiel, welcher fast 40.000
Einwohner zählt, herrscht eine Person allein
als Bezirks:vorste:her, ohne eine Bezirks,vertre
tung und ohne eine gewählte Gemeindever
tretung in den einzelnen Gemeinden.

Ich fra·ge das Hohe Haus: Ist das demo
kratisch? Schätzen Sie sich glücklich, meine
Herren, in Niederösterreich zu sein und
draußen ihre demokratischen Verwaltungen zu
besitzen.

Hohes Haus! 'Eine IBitte an die Mandatare
von Nie·derösterreich, sei es nun im Nationalrat
oder im Landtag, eine Bitte, ·die ich wirklich
aus innerstern Herzen an diese richte: Wir alle
sind verpflichtet, zu den Beschlüssen aus 1946
zu stehen. Ich bitte die Parteileitungen, jene
Personen zur Raison zu rufen, die seinerzeit
wohl diesen Gesetzen ihre Zustimmung ge
geben haben, aber jetzt aus der Reihe tanzen
wollen. Wir wo,uen nicht, daß vielleicht der
eine oder andere zum Verräter seines Heimat
landes Niederölsterreich wird. Ich bitte daher
das Hohe Haus, den Re:solutionsantrag Ern
ecker-Wenger anzunehmen, welcher lautet
(liest):

"Die Landesregierung wird aufgefordert,
die Bundesregierung zu ersuchen, neuerliche
8chritte beim Hohen Alliierten-Rat zur Lösung
der lebenswichtigen Regelung der Handgemein
denfrage in der form zu unternehmen, daß er
die Zustimmung zum Gesetzesbeschlußdes
Nationalrates über das Bundesverfassungs
setz, betreffend die Gebietsänderung zwischen
den Ländern Niederösterreich !und Wien, er
teilt."

Ich bitte das Hohe !Haus, dem Antrage die
Zustimmung zu geben. !(Beifall bei der OeVP
und den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr Ab
g€ordneter Dubovsky.



Landtag von Niederösterreich. Ur. Session der V. Wahlperiode. 7. SitJzung am 21. Dez. 1951. 211

Ab. DUBOViSKYl Hoher Landt,ag! Di,e
be1den Ko.alitionspoartei,ensindan midI heran
getr,et.e11l, damit ,auch :ich diese11J gemeinsamen
Antmg unt.erzleichne. U11Isiere Fraiktion hat die
~gemeinsame Z,eichnUing dieses Antrages abge
lehnt, weil wir der Mei<rlJUng sind, daß mH die
sem Antrag die Vefihältnisse, wie sie tatsächlich
in der Randg,emdndenfrage herrschen, nicht ge
klärt, sondern 'vertuscht werden sollen. IchbiHe
die A'bgeordneten des ,Landtages, die vorjähri
gern Stenographischen Protokolle nachzulesen
und dort festzustellen, was von den 'Rednern
der beiden Regierungsparteien damals in der
Randgemeindenfrage gesprochen wurde. Da
mals wurde von ihnen festgestellt, daß der
Vorschlag, der vom sowjetischen IBesatzungs
element in der .Randgemeindenfrage der Re
gierung unterbreitet wurde, ein sehr günstiger
Vorschlag :ist, 'ein Vorschlag, der es ermöglicht,
diese oRandgemeindenfrag'e jetzt wirklich zu
bereinigen. Daz:u ist folgendes zu sagen: Im
Oktober des Jahres 1950 erhielt der Bundes
kanz'ler Figl vom sOWijetisohen Hochkommissar
einen Brid, .in dem konkrete Vorschläge für die
Lösung dieses ganzen Randgemeindenproblems
unterbreitet wurden. Eine Abschrift dieses
Briefes erhielt a:uch der Landeshauptmann von
Niederösterreich, Steinböok. Vierzehn Monate
sind seither verstrichen! Bei der vorjährigen
Budgetberatung wurde auf <Grund des Inhalts
dieses Briefes festgestel'lt, daß die Vorschläge
akzeptabel und sehr günstig sind. Aber weder
der Herr 'Bundeskanzler noch ,der Landeshaupt
mann von Niederösterreich haben in diesen
vierzehn Monaten Zeit gefunden, überhaupt
mitzuteilen, ob sie mit diesem Vorsohlag ein
verstanden sind oder nicht. Das heißt, es wurde
wohl festgestellt, die Vorschläge sind in Ord
nung, aber offiziell wurde nicht verlautbart:
Wir sind damit ei1l'Verstanden. Hier kommt
wieder ganz klar und ,deut'lich zum Ausdruok,
daß man einfach i,n der 'Randgemeindenfrage
nicht zu einer A'ussprache, zu einer ,Einigung
kommen wilL Herr Kollege lErnecker hat hier
richtig auf die auf die Dauer unhaltbaren Zu
stände in den Randgemeindet1l hingewiesen. 'Bis
zum vorjährigen IBudget - da möchte ich
auch die Kollegen ersuchen, die Stenographi
schen Protokolle ,nachzulesen - wurde gerade
bei jeder IBudgetberatung die Randgemeinden
frage dazu benützt, um ,sozusagen festzu
legen, daß die Russen daran schuld seien,
wenn etwas in Oesterrdch nicht vorwärtsgeht.
Seit einem Jahr hat man aber diese Feststel
l'ung schwerlich mehr treHen ikönnen,und der
Appell an den Al1iiel't,en~Ratist hier niohts
,anderes als eine T,äuschung der Bev,ölkerung,
weH ja die konkreten Vorschläge sohon vor
liegen und nur von der ,Regierung nicht beant
wortet wurden. Ich glaube daher, daß man

hier feststellen muß, daß schon ander'e Kräfte
am Werke sind, die ,eine IBereinigung der Rand·
gemeindenfrage durchaus nicht wünschen. Wir
sind von Anfang an seit 194,5 ,auf dem 'Stand~

punkt ,gestanden, daß es schließlich Sache der
BeVJölkerung der 'Randgemeinden selbst ist,
,darüber zu entscheiden, ob sie ,bei Wien ver
blei-benoder nach Niederösterreich zurüok
kehren will. Hier soll man also die IBevöl
kerung hefragen. iDiesen Weg hat man nicht
beschritten, man hat einfach 'Ü'her d'ie Köpfe
der Bevölkerung hinweg dieses Oebietsän
derungsgesetz gemacht j als schon dieses Oe
bietsänderungsges,etz beschlossen war, w,urden
erst Stimmen la'ut, die sagten, dieses Gesetz
kann nicht in Kraft tr'eten. weil es für Wien
bestimmte Schwierigkeiten Ibedeutet. niese von
Wien ausgehenden Kräfte, die diese 'Rand
gemeindenfrage nicht 1<ösellJ wollen, sind in der
Zwischenzeit stäfik,er geworden, und hier soll
ma.n daher nicht etwas vorschützen, was ein
fach ,gar nicht vorhanden ist. Hier muß man
in aller Offenheit sagen: Wo liegen die Schwie
rigkeiten, wer ist schuld da:raill. Man soll aher
nicht' die IBeViö'lkerung mit solchen Anträgen
falsch informieren und vom wirklichen Kampf
um die iDemokratisierung der Verwaltung in
diesen Randgemeindenabhalten. Dies,er An
trag hat nichts anderes zur A'ufgabe, als
wieder die Bevölkerung über Dinge hinweg
zutäuschen, die in Wirklichkeit durch diesen
Brief, den man einfach nicht beantwortet hat,
schon längst entschieden Isind. ,Man hat nicht
einmal soviel Ansta'nd, einen IBrief zu beant
wortenjes gehört aber nicht einmal 'sehr viel
Anstand dazu, denn es ist doch 'normal, daß
man einen Brief, den' man erhält, auch beant
wortet. Well hier eben andere Interessen wirk
sam sind, deswegen ist diese F mge der 'Rand
gemeinden bis heute 'ungelöst geblieben.

PHAS,IDiENT:' Zum Wort gelangt Herr Ab
geordneter W ,e n 'g e r.

Abg. WENGiEiR: Hohes Haus! Zu der
Randgemeindenfrage glaube ich nicht, daß es
notwendig ist, mit viel StimmaU'fwandfür diese
oder jene Entscheidung zu pilädieren. Ich glaube
nm, daß dieses iProblem einer ,Lösung zuge
führt werden muß, insbesondere deshalb, weil
zweifellos und sichtbar draußen Bestrebungen
bestehen, aus dem Randgemeindenproblem
irgendwie politisches Kapital zu schlag,en. Ich
glaube, daß daf'ür eigentlich gar nioht die
Voraussetzungen vorhanden sind, 'Sondern daß
es eine rein nieder,ö,sterreichische Angelegenheit
darstellt, die mit Wien z'usammen in irgend
einer Form bereinigt werdt:n muß. Wenn wir
uns bemühen, wieder an den AHiierten-Rat
heranzutreten, 'um eine Entsoheidung, die ,uns
tragbar erscheint, zu erreichen, dann deshalb,

"
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weil wir damit den Gedanken verknüpfen, daß
der Alliierten·Ratuns in dieser Frage Be
wegungsfreiheit ,geben soll. Wir sind ,nicht der
Meinung, daß es die Aufgabe der einen oder
anderen Besatzungsmacht sein kann, sich in
eine solche oder andere ähnliche Angelegenheit
überhaupt einzumischen. Ich glaube, wir haben
genug daran zu tragen, weil wir ohne die Zu
stimmung des AlIiierten"Rates weiter nichts
unternehmen k1önnen. Aber es ist unsere Auf
fassung, daß das eine rein niederösterreichische
Angelegenheit darstellt. Der Alliierten-,Rat mÖlge
uns lediglich sanktionieren, daß wir in dieser
Frage selbst die Entscheidung treffen. Ich
glaube, 'bei einer IBereinigung der 'Randgemein
denfragen in dem von uns angestrebten Sinne
und in der in der Entschließung dargestellten
Form wird eine weitgehende Befriedung er
zielt werden. Es wird dann, wie wir hoffen,
nicht mehr möglich sein, aus dieser Angelegen
heit irgendwie polibsches Kapital zu schlagen.
Ich bitte daher ebenfalls um die Annahme
dieser Entschließung. (Beifall bei den Sozia
listen.)

PRÄS,IJOENT: Die Rednerl'iste ist erschöpft.
Der Herr ,Berichterstatter hat das Schlußwo'rt.
(Der Berichterstatter verzichtet.)

PRÄSIDENT: 'Wir gelangen nunmehr zur
Abstimmung. (Nach Abstimmunr; über den
außerordentlichen Voranschlag des Landes
Niederösterreich für das jahr 1952 in Erfor
dernis und Bedeckung): A'ngenommen.

(Nach Abstimmung über dem Resolutions
antrag Emecker.Wenger, betreffend Lösunf!.
der Randgemeindenfrage) : Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Abg. 'SchöberI, die
Verhandlung zum Gesetzesentwurf über die
Einhebung einer iLandesumlage für das jahr
1952 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. SCHöBERL: Ich ge
statte mir, folgenden Gesetzesentwurf über die
Einhebung einer Landesumlage für das jahr
1952 dem Hohen Haus zur A.nnahme zu bean
tragen (liest):

"Der iLandtag von Niederösterreichhat be
schlossen:

§ 1.
Die von den Städten mit eigenem Statut und

den iGemeindeverbänden im iLande Niederöster
reich für das j,ahr 1952 zu entrichtende Lan
desumlage wird mit 20 Prozent der ungekürz
ten Ertragsanteile für 1952 der niederöster
reichischen Gemeinden an den gemeinschaft
lichen ,Bundesabgabenfestgesetzt.

§ 2.
1. Die 'Einbringung der Landesumlage hat

derart zu erfolgen, daß von den ,den Gemein
den gebührenden monatlichen Vorschüssen auf

die Ertragsteile 20 Prozent der ungekürzten
Beträge zugunsten des Landes einbehalten
werden. Damit ist auch die weitere Umlegung
der von den Städten mit eigenem Statut und
den Gemeindeverbänden aufZ'Ubringenden Lan
desumlage auf die Gemeinden als vollzogen
anzusehen.

2. Die endgültige Abrechnung der Landes
umlage erfolgt anläßlich der endgültigen Ab
r'echnung der Ertragsanteile der Gemeinden
auf Grund des Rechnungsahschlusses des
B'undes.

§ 3.

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist die
niederösterreichische Landesregierung betraut."

Ich stelle an das Hohe Haus dßn Antrag,
den Gesetzesentwurf anzunehmen.

,PrRÄSIDiENT: Es liegen keine Wortmel
dungen vor. (Abstimmung über Wortlaut des
Gesetzes, Titel und Einganr; des Gesetzes, das
Gesetz als Ganzes und über den Antrag des
f'inanzausschusses): Angenommen.

Ich ersuche den Referent,en, Herrn Abgeord·
netenS c hö be r 1, zumallgeme'inen Dienst
postenplan 1952 zu herichten.

Berichterstatter IAbg. SOHÖBlEiRL: Der
Dienstpostenplan, der den Mitgliedern des
Hohen Hauses bereits seit längerer Zeit vor
liegt und im ers,ten Teiliheft auf Seite 15 und im
zweiten Teilheft auf Seite 167 enthalten ist, ist
ziemlich umfrangreich.

Ich stelle ,den Antrag, diesen Dienstposten·
plan als Gesamt,es anzunehmen.

PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand ge
meldet. (Abg. Dubovsky: Doch! Landesrat
Genner!) Ich bitte, sich das nächste MaHrüher
zum Wort Zlll melden. IDasWort hat der Herr
Landesr,at Gen ne r.

Landesrat GENNER: Hoher Landtag! Der
DienstposteIllP,lan ist 'ein Bestandt,eil der Budget
voria,ge, ,und man kann salgen: Wie die Bludget
vorlage, so ist dier Dienstpostel1lpIan. Wie die
Budgetvodage hat aluch der Di'ensnpostenplan
in der 'schönen Formul,ie11Ut1Jg und in der Zu
sammenfassung die Aufgabe, zu tamen ul1Id 2JU

verschleiern, was tatsäohlioh auf diesem Gebiet
gesohieht. Ich iwi,lI zunächst einige weni,ge pralk
tische BeiSipi,eIe herausgreilfen.

In der Einleitung :heißt ,es, daß keine wesent
lichen Veränderungen stattfinden. Der Dienst
postenplan für die BezirkshauptmannschaHen
sieht aber eine Verminderung des Standes von
505 auf 403, also eine Herabsetzung um 102,
vor. Das wird unt,eranaerem damit begründet,
daß Ernährungsämter usw. aUlgelassen werden.
In Wirklichkeit heißt das natürlich, daß ein Ab
bau durchgeführt werden soll, und illaoh allen
El11uohmngen, die man bisher gemacht hat 
das sind sehr trühe Erfahmngen -, werden
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gerade bei den Bezil'kshauptmannschaften die
Ab'baumaßnahmen als Säuberungsmaßnahmen,
alls Säuberung von denlOlkratischen ßeamtcn
durchgeführt. Gerade bei dei Bezirkshaupt
ma'llnscl1aHen wird jeder Abbau zum Anlaß
genommen', die demokmtisdhen ,Beamten zu ent
fernen. Es gibt aber hei den Bezirikshauptmann
schaften Elemente, die entlfernt werden soHten,
faschistische Elemente. (kur: Ivach IIzrer
MeinunfZ!)

Es gibt noch einige andere Merkwürdig
keiten. Auoh von VeJ1l1Je!hwlligen wird nämlich
geredet. Be'iden Venmehr,ungen ist die Sache so,
daß dann, wenn der Bedarf durch den Stand
der schon vorhandenen ßeamten nicht gedeckt
werdenl kann, nach der Dienstpr,ag:mahk eine
Ausschreibung erfolgen muß. Solch'e Auschrei
bungen erfol,gen :nicht. Die Dienstlprag:matik
wird üruner angewendet, wenn sie gegen die
Angestellten angewendet /Werden kann. Wenn
sie Bestimmungen f'ürdi'e Ang'estellten enthält,
wird si,e nich tangewendet.

Wenn man den Di,enstpostenplan liest, fällt
auch auf, daß Dienstposten für die neue Ex
positur in Pöggstall vOl'gesehen sind, für
Lilienfeld aber nicht. Das geschieht selbstver
ständlkh mit einer ganz bestimmten Absi'cht.

Es gibt auch eine Bestimmung, die für die
galn;ze Tendenz, Ersparungen am unreohten
Platz durchzuführen, charakteristisc,h ist. Das
ist di,e Bestimmung über den Abbau der flluß
wärter, obwohl es klar ist, daß diese Leute eine
sehr wiühtige Arbeit ZJur Verhütung von Ue:ber
schwemmul1'gen und dergleichen leisten können
und daß man diese Posten nicht abbauen, son
dern ausbauen soH. W,enn man hier spart, 'Wier
den awf der anderen Seite, wi'e wi'!" es immer
und immer wieder gesehen haben, gerade bei
den Hochwassenkatastrophen im vorig,en Jahr,
die Auslgaben und Schäden noch bedeutend
größer.

früher :hat die Beamtenschaft Mitspracherecht
gehabt. Wie ist die Sache j'Cizt? Jetzt gibt es
eine Persona~kommission, aber eine iIloegale Per
sonalkommission, eine Kommiss,ion der heiden
Koalitionsparteien. Dies,er Kommission gehören
an der Sekretär des Landesrates MÜililner, der
Dr. Pmder, der Obmann des Angestellten- und
Anbeiterbund:es, und zwei ehrenwerte Müg;lie
der die&es Hohen Hauses, nämlic,h die Herren
Abgeordneten Welliger und Hi:lgart;h. Diese
Kommission wird in vollständig unogesetzJicher
Weise herangezogen. (L«ndesrat Müllner: Weil
du nicht dabei bist!) Mit 'solch blöden
Z'wischenm~en kann eine so ernste Sache nicht
behandelt werden!

Nun, der Herr Abgeordnete Hilgarth ist be
klllontlkh der Mann des "christlichen Humanis
mus", der hier Heden hält, in denen er sagt:

Wir werden die Ehre der Beamten verteidigen
und schützen. Woie sohützt er sie dort in dieser

! i:llegalen Kommission? So, daß die Beamten,
die 'gut qua,Jifiziert sind, hinausgeschmissen
werde:m, wenn sie seiner Part,ei nioht genehm
sind. Dort sitzt auch der Herr Abgeordnete
Wenger, der kein Wort für die Angestelilten ver
loren Ihat. Er hat nur eine Hede gehalten, eine
dreokige,g:alJlz blöde Rllissenhetze auf dem tief
sten Niveau. (Widersprach.) Er spielt eine
Doppelrolle als Gewerkschaft:s~uniktionär und
als Mitglied dieser iUegailen Kommission; es ist
notwendig, das festzustellen. (Zwischenrufe
des Landeshallptmannstellvertreters Popp.)
Das ganze System der Gewährung von Dar
lehen, von, AUlshi,J,kn und alußerordenHichen Zu
wendungen schautaluch so aus. Es ist für die
ungeheure Notlage der Angest,ellten aharakte
ristiosch, daß die Zahl der Ansuchen um Dar
lehen oder Aushi.l5en immer größer wird. Bei
bestimmten Alnlässen werden diese AlliSJuohen
auch bewilligt, eine ander,e Sache ist es aber
mit denen, die nicht bewilligt werden. Es gibt
auch in ziemlich großer Höhe Da'r1ehen zum
Bau von SiedJlu1l'gshäusem und dergleichen, die
faHweise auch bewil,Jigt werden. Ein Beamter
abe,r, der um ein solches Darlehen angesuc.ht
hat, ,ist a:btgewi,c:sen worden; es handelt sich um
den B,eamten, der von der Bezirkshauptmann
schaft Tu11n nur LandesverwaHung versetzt
worden ist, 'Weil man angenommen hat, daß er
bei der Aurfded<Jung der Sykora-Affäre mitge
wirikt hat. Dafür ist er bestraft wOf'den, indem
er nun hier im Hause im IKeller in einer ganz
untergeordneten Stellung arbeiten muß. Er wird
auch noch dadurch bestraft, daß sein Ansuchen
um ein Darlehen zum Wohnungsbau, das jedem
anderen ohne weiteres bewilligt wird, abge
lehnt wurde. Das ist di:e Hache. Wi'r können
immer nUr veI1sichern, daß wir ebenso hart
näckig sind und uns das sehr gut merken wer
den (Landesrat M üllner: Das ist tine Dro
hung!), welche Holle der Arbeiter- und Ange
stelltenbund spielt. Schauen Sie, Herr Landes
rat MÜ:J:lner, mit Ihren Freunden von der SPOe.
können Sie heru,fllspr,ingen wie Sie wollen; bei
uns haben Sie schon andere Edahrungen ge
macht (Oelächter rechts) und Manen noch
andere Erfahrungen machen. (Landesrat Müll
ner: Wir haben keine AnfZst vor Ihnen, auch
nicht vor Ihrer Doppelrolle!) Welcher Terror
und welcher Einfluß hier vom Oesterreiehisehen
Arbeiter- und Angestelltenbund ausgeübt
wird. .. (Landesrat Müllner: Der will über
Terror reden, das habe ich gern!) Offenbar
sind Sie sehr betroff,en, denn immer dann spielen
Sie ein bißchen Hysterie und vergessen Ihre gute
Erziehung ... (Zahlreiclze Zwisclzenrufe und
Uirm. - Abg. Dubovsky: Das ist wegen der



214 Landtag von Niederösterreich. IH. Session der V. Wahlperiode. 7. Sitzung am 21. Dez'. 1951.

Betriebsrats wahlen bei der NEWAOI
Zwischenruf rechts: Sie sind nicht nur dumm,
sondern auch frech, Herr Landesrat Oennierl
-- Oroßer Lärm.) Herr Präsident, ich unter
breohie so lange, bis Sie die Ordnung wieder
hergestellt ;haben,

In einem Brief des Arbeiter- und Angestell
tenbundes vom 28. Juli 1951 an den Herrn
Dr. Klein ,im Präsidium des Amtes der Landes
regierung wird dafür eingetreten, daß eine Be
dienerin eine Aushilfe bekommt, natürlich nur
aus lauter christEohem Humanisillius, weil sie
eine arme frau ist und die Aushilfe braucht!
Wie das in Wil'klichkeit aussieht, geht aus
folgendem Satz hervor (liest): "Wenn Du ,die
Angelegenheit nichtpersänlich bearbeitest,
bitte ich Dich, mit sanftem Druck die zustän
digen ,Bearbeiter auf unsere Interessen auf
merksam zu machen." Auf welche Interessen?
Auf die Interessen der Bedienerin? Nein, aUif die
Interessen des Arbeiter- und Angestelltenbun
des, der 'bekanntlich eine der Säulen der OeVP
ist. (Präsident Endl: Das ist ein wichtiges
Dokument!) In dem ,Brief hat der Herr Doktor
Prader seine Stellung als Beamter zugunsten
des Arbeiter- und Ang,estelltenbundes miß
braucht, 'und das ist eine Tatsache, die man
feststeHen muß, weil solche Mißbräuche an der
Tagesordnung sind. Natürlich kann man dieses
ganze System der Terrorisierung der Angestell
ten, dieses ganze Spitzelsystem nicht ohne eine
bestimmte Mitwirkung ausüben. Zu dieser
Mitwirkung haben sich leider einige hÜ'he
Beamte, vor allem der 'Präsidialchef Ur. Will
mitzer bereit erklärt, der manchmal noch päpst
licher ist al,s der 'Papst, sagen wir in diesem
f alle als ,der Landeshauptmann von Nieder
österreich, der Papst in Niederösterreich.
(Zwische1lJf'ufe des Landesrates Müllner.) Ein
ganz bestimmtes System i,st bei den außer
ordentlichen Zuwendungen zu erkennen. Wir
haben selbstverständlich nichts dagegen einzu
wenden, daß solche Zuwendungen an Leute
gegeben werden, die sie verdienen und brau
chen. Hier ist es aber so, daß die hohen
Beamten,also Leute vom Schlage des Herrn
Willmitzer, 'sehr hohe Zuwendungen bekommen,
die mittleren und kleinen Beamten jedoch nur
außerordentlich geringe. Jeder kann sich über
legen, aus welchen Gründen das geschieht.
Dieses ganz,e System d!}r Personalpolitik hat
iSelbstverständlich verheerende Wirkung,en. ,Es
ist selbstverständlich, daß der ,größte Teil der
AngesteUten seine Pflicht, 'seine Aufgaben er
füllt. Bei diesem Druck und bei diesem System
muß ,aber jeder Angestellte, wenn er seine Auf
g,abeerfüllt, >gewärfiigen, daß das für lihn,
wenn es denen oben nicht paßt, unangenehme
folgen haben kann. Es kommt schließlich
dazu, daß alle nur :schauen: wie ~önnen wir das

machen, daß wir parteipolitisch keinen Anstoß
erregtm. Die 'folge davon sind dann solche
Ereigni,sse, wie sie in diesem Jahre vonkamen,
die folge davon ist dann eine ungeheure Nach
lässigkeit und Schlamperei, wobei dann wieder
vertuscht wird und die wahren Schuldigen 
wie das auch hier im Landtage j,etzt tagelang
geschehen ist - weiter beschützt werden.

Zum Schluß möchte ich noch einmal fest
stellen, wie alle diese fragen, auch die Per
sonalfragen, während der Budgetdebatte be
handelt worden sind. Die sozialitstischen Ab
geordneten haben im Vorjahr darüber bitter
Klage geführt, wie LandesratMüllner die Per
sonalang,elegenheiten behandelt. Heuer hahen
sie zu Beginn der Budgetdebatte nur ganz
schüchtern angeklopft. Wenn Sie (zu den So
zialisten gewendet) glauben, daß das auf
Müllner einen Eindruok macht, sind Sie am
Holzweg! SO'llsthaben 'Sie 'nichts zu sagen
gewagt, weil das den Koalitionsvereinbarungen
widerspricht. Der ganze Verlauf der iBudget
debatte hat gezeigt, wie ernst es manchen
Leut,en in diesem Saale mit den Interessen der
Bevölkerung ist. !Im~besondere am letzten T,ag
war der gr,ößte Teil der Volkspartei im Saale
überhaupt nicht anwesend. Die Vol:ksparteimit
glieder der Landesregi,erung haben es vorge
zogen, irgendwo dr,außen anderen, wichtigeren
Beschäftigungen nachzugehen. (Ruf bei der
Volkspartei: Es hat ja der Oenn-er geredet!)
Zum Beispiel bei ,der IBehandlung der Gruppe
Landwirtscha'ft waren alle Vol:ksparteiler
drauß,en, mit Ausnahme von ein paar Spitzeln
des Arbeiter- und Angestelltenhundes. Aber da
draußen war es natürlich angenehmer und
schöner, das hat sie viel mehr interes'siert als
die schweren Sorgen der niederösterreichischen
Landwirtscha:ft! Das muß man feststellen
(Ruf: Ich habe Sie auch drauj}en gesehen,
Herr Landesrat!) bei der dreokigen Art im
politischen Kampf, die hier üblich i,st. Wenn
ein Abgeordneter einer der Koalitionsparteien
überhaupt ,gewagt hat, hIer ein oHoenes Wort
zu sagen 'und die Interessen der Bevölkerung
zu vertreten, auch nur mit einem einzigen Satz,
dann sind die Führer un,d Iführerlein gleich
hingerannt und haben ihn geschnappt. Wir
werden hinausgehenll'nd der Bevölkerung
sagen, wie deren 'Interessen hier bei der iBtudget
debatte vertreten werden, wie hier gearbeitet
worden ist und wie sich die MitgHeder der
Landesregierung dazu verhalten. Ich stelle
f.est, daß die sozialistischen Mitglieder der
Landesregierung fast immer anwesend waren,
was ihre Pflicht ist. nie Volksparteiler sind die
Mehrheitspartoei, sie haben es daher nicht not
wendig. Hier i,st das Budget, der Landtag wir·d
es schon fressen,alles andere interessiert sie
nicht! Wir werden hinausgehen und der 'Bevöl-
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kerung sagen, wie dieser ,Landtag, dessen Zu
sammensetzung nicht mehr dem Willen der
Bev,ölkerungentspricht, die 'Hudgetvo'rlage be
handelt. (Heitelrkeit. - Ruf: Die Z wergerl
partei!) Man kannfeststeUen, daß auch unter
den Angestellten eine wachsende Erbitterung
über diese Behandlung und aHerdings auch
Unsicherheit herrscht. Wenn die Interessen der
Angestellten in diesem Hause nicht 'vertreten
werden, so k'önnen wir Ihnen sagen, daß die
Angestellten Bundesgenossen innerhalb der
Arbeiterschaft finden wer,den 'und daß dieses
Terrorsystem, das zum Untergang reif ist,
durch den Kampf der Arbeiter'schaH auch ihr
Ende finden wird. (Ruf: Der kleine Gerne
groß!) Werden Sie nicht wieder frech!

PIRÄSIDENT: Der Herr Abg.~ hat
das Wort.

Abg. ZACH: Der Herr Landesrat Oenner
hat bittere Beschwerde darüber geführt, daß
die Beratungen über das Budget nicht in der
Weise durchgef'ührt werden, wie es nach seiner
Meinung die Bevölkerung wünscht. Ich glaube,
er hat aber gerade in seinen jetzigen Aus
führungen einen richtigen Anschauungsunter
richt gegeben, wi'e man eben dazu beiträgt, daß
allen, ,die es mit dem IBudget 'und mit dem
Volke ernst meinen, die Lust am Arbeiten fast
vergeht. Denn es ist so, ,daß nicht durch
Schimpfen, ja sogar nicht einmal durch schöne
Reden der Bauernschaft geholfen wird, sondern
nur dureh Tat'en.(Zustimmung.) Diese Taten
fehlen. Der Landesrat Oenner ist zwar so wie
der Rechtsanwalt, der nach außen hin ,das
Recht zu vertreten vorgibt, aber in erster Linie
seine Kl',ient'en vor Augen haben muß. Wir
verstehen uns schon, ,denn schließlich und end
lich wissen wir. wie es denen geht, die ,die Auf
träge nicht pünktlich ausführen. Es ist selbst
verständlich, daß alles nach echt demokrati
schen Grundsätzen gemacht wird. Aber das
würde uns alles nichts machen. Daß er aber
keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um die
weitaus überwiegende Mehrheit ,der 'Beamten
und Angestelltenschaft hier anzukreiden, ja
noch mehr, das kann uns nicht gleichgültig
sein. Wir wundern 'uns sehr darüber, daß er
deswegen gekränkt ist, daß seine Partei bei
der Ordnung der 'Beamten- und Angestellten
fragen nicht so herangezogen wird. Ja, wer
für diese Beamtenschaft nichts als Kritik und
Beschimpfungen übrig hat, i3t nach meinem
Dafürhalten nicht berufen, bei diesen fragen
mitzureden. Ich glaube, daß in erster Linie die
Erbitterung und Verbitterung in ,der Beamten
schaft deswegen besteht, weil sie sagen: Wie
kommen wir dazu, immer beschimpft zu werden?
(Zustimmung. -- Abg; Dubovsky: Das muß
man beweisen!) Ja, es ist im Stenographisehen

Protokoll nachzulesen. (Abg. Dubovsky: Das
kann man nicht nachlesen!) Wenn der Landes
rat Genner vom Mißbrauch eines Beamten
spricht, dann ,glaube ich, es leben hier einige
überhaupt nur davon, die Zeit, die ihnen das
Land -bezahlt, zu mißbrauchen, denn es ist sehr
gut bekannt, worin ihre Tätigkeit besteht. Wir
hätten darüber 'nie geSiprochen, aber wenn es
notwendIg ist, muß dies einmal f,estgesrellt
wer,den. (Zustimmung.) Es darf nicht <die
Hauptaufgabe einiger Beamten sein, nur all
das herauszuholen, was dazu geeignet wäre,
politisch ,ausgeschrotet und mißbraucht zu
werden, ganz glekh, wo sich diese Dinge 'be
finden; denn auf normalem Wege kommen
solche !Dinge nicht auf den Schreibtisch des
Herrn Landesrates tGenner. (Abg. Dubovsky:
Normalerweise schreibt man solche Dinge gar
nicht!) Ja, man k,ann es schreiben. 'Es ist jedem
Staatsbürger erlaubt, sich für einen iBeamt'en
einzusetzen. Ja, das ist sein Recht! Und dieses
Recht will man den Beamtenvertretern nehmen?
Das zeigt schon den richtigen Geilst, das zeigt
schon die richtige Duldsamkeit, die da immer
so hoch gepriesen wird. !Diese Beamten be
mühen sich redlich in ihrer freien Zeit, die
Ruhe und Zufriedenheit in der 'Beamtenschaft
herzustellen. Z.um Dank dafür werden sie dann
beschimpft.

Die übrigen Dinge, die ,der Herr Landesrat
hi'er gesagt hat, können wir nur in der form
beantworten, ,daß wir sagen: !Herr Landesrat
Genner und Genossen von dort drüben, niemand
wird auch nur 'unruhig wer'den, wenn Sie sich
so ereifern, weil wir davon 'überzeugt sind, daß
dieser Kampf mit Ruhe, dafür mit um so
größeI'er 'Entschlossenheit ausgetragen werden
muß. Wir freuen uns schon auf .die Zeit, in der
wir die endgültige Bereinigung auf all diesen
Gebieten herstellen k,önnen. Wir werden dann
aher beweisen, daß wir weitaus großzügiger
lind duldsamer sind als Sie es jetzt sind, wo
Sie nur eine so kleine Minderheit darstellen.

Wenn schon von der Beamtenschaft ge
sprochen wird, .glaube ich, sagen zu müss,en:
Wir danken ,der Beamtenschaft (Zustimmung)
nicht nur für ihre treue Arbeit (Beifall), son
dern wir danken ihr auch für ihren Mut, den
sie immer wieder beweis,t, und sagen ihr nur:
Vorwärtsgeschritten auf diesem Weg, ,und Ihr
werdet mithelfen, daß sich dieses Land Nieder
österreich wieder den Platz an der Sonne er
kämpfen wird. (Beifall bei der OeVP.)

PRÄS,iDENT: Die ,Rednerliste ist erschöpft
(Landesrat Genner zu Abg. Zach gewendet:
Ihre Duldsamkeit haben Sie im Jahre 1934
bewiesen!), der Herr Berichterstatter hat das

, Schlußwort.

IBerichterstaHer Abg. SCHÖBIER,L (Schluß-
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wort): Ich stelle den Antrag auf Annahme des
Allgemeinen Uienstpostenplanes 1952 'in der
vorliegenden F.assung.

PIRÄSliDENT (nach Abstimmung über den
Allgemeinen Dienstpostenplan 1952 sowie die
im allgemeinen Teil des Dienstpostenplanes
festgelegten Grundsätze): A n g e TI 0 lIl1 m e n.

Ich ersuche den Herrn Refer'enten, .A'bge
ordneten S c h 'Ö b e r 1, zum Di;enstpostenplan
1952 für die Bediensteten der niederösterreichi
schen Straßen- und Brückenverwaltung zu be
richten.

Berichterstatter Abg. SOHöBE'RL: Der
Dienstpostenplan 1952f'Ür die 'Bediensteten der
niederösterreichischen Straßen- und 'Brüoken
verwaltung enthält für Straßen- und ,Brücken
meister 111 pragmatische 'und 19 Vertrags
bediensteten4Dienstposten. Die zahlenmäßige
Verteilung auf die einzeInen Vel1Wendungs- und
DienstpO'stengruppen ergibt sich aus den tat
sächlichen IErfordernissen, in Anwendung ,der
durch den Landtags'beschluß vom 30. März
1951 getroHenen Regdung.

Hinsichtlich der für Straßenwärter und
GleichgesteUte vorzusehenden 319 pragmaH
sehen ,und 1111 Vertr:agsbediensteten-Dienst
posten ist zu hel1üc:kisichtig,en, daß für foIgende
BedienstetengliUppen Vorsorge zu tref,fen war:

An praigmatischen Dienstlposten:
1. Für ,die gemäß Landesl'egierungsbes.chluß

vom 26. Juni 1951, G. Zl. L. A. H/2-2/12-1951,
auf Grund des Arükels VIII, Absatz (2), des
LandtagsibeSdhlusses vom 30. ,März 1951 zur
Uebemahme bestimmter Straßenwärter.

2. F'ür di'e durch die Landesregierungs
beschlüsse r·eakt,LV'iert,en Ziehn Straß'enwärter,
weIche seinerz'eit gemäß § 8, Abs. (2), des He·
amtenüberleitun:gstgesetzes in den dauernden
Ruhestand versetzt w1ur,den, nun aber wegen
ihrer gesundheitHohen und al1beitsmäßligen Eig
nung wieder in den Aktirvstand übernommen
wurden.

3. Für die 270 gemäß Artikel VIII, Abs. (1),
des obgenannten LandtagSibeschlusses in den
Ja'hr,en 1951 uinid 1952 ,in das pragmatische Ver
·hältnis ZJU übernehmenden Straßcll'wärter und
ihnen Oleidhgest'Cllten.

An Vertragsbedi,ensteten-Dienstposten:
Für ,die 1111 bei einem nach den technischen

Etifordernissen ermittelten Gesamtaufwand von
2430 Dienstpost,en nach Abzug von 1319 prag
matischen Di,enstposten verbleibenden Dienst
posten. 1'11 dies,er Zahl inbe,g,ri1fifen sind nicht
nur Straß'enwärter, sondern auch die erforder
liche Anzahl an Sonderdienstposten (Güterweg
bauführer, KraJtfahrer, Walzenführer, Mit
fahrer, MagaZJineure, SpeziaHst,en für Gerät,e
instandha.ltung).

Mit Rücksicht auf die bedrängte finanzieUe

Lage des Landes wurde für das Jahr 1952 dar
auf vewichtet, je einen weiter,en Vertrags
straßenwärter-Dj,enstposten für jed,en Straß,en
bezirlk, insgesamt aJso 86 Dienstposten, :w
sätzHoh vorw,sehen, obiwohl ein dring,endes
Erfordernils hierfür an sich bestehen würde.

Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die De
batte ZJu eröffnen.

PHÄSIDENT: Es liegt keine Wortmeldung
vor, wir kommen zur Abstimmung. (Nach Ab
stimmung über den Dienstpostenplan 1952 für
die Bediensteten der niederösterreichischen
Straßen- ·und Brückenverwaltung sowie die im
allgemeinen Teil des Dienstpostenplanes test
gelegten Grundsätze): Ang'enommen.

Nach Verabschiooiung des ordentlichen Vor
anl5chla'g,es, des 'liUß,erordent:lichen Voran
schlages, des Geset'zentwurfes über die E'in
hebung einer Landesumlage für das Jahr 1952,
des AUgemeinel11 Dienstpostenplanes 1952 und
des Dienstpostenp'lanes 1952 für die Bedi'en
steten ,der nieder'österreiohischen Straßen- und
Bl~ückenverwalt:tlng sowie nach Genehmilgung
der im aUgemeinen TeH der beiden Dienst
postenpläne ~feSit·gelegten Grundsätze gelan
g.en wir nunmehr zur Abstimmung des
Voransch.l~g.es des Landes Ni'ederösterr.eich für
das Jahr 1952 als Ganzes hinsichtlich Eclar
dernis und Bedec~l{JUl1Ig und des A:ntrages des
finanzausschusses zum Vor,anschlag P,unkt 1
bis P,unkt 8 'und PU11lkt 10 und Punkt 9 im
Wortlaut des Gesetzes, für Titel und Eingang
sowieftÜr ,das Gesetz als Oanz,es.

Dum Antrag des FinanzausS'chusses wurden
in der Generaldebatte 'Von Herrn Abg. Genner
vi'er Abändel1ungsanträ'g,e :tllnd von Herrn
Ahg. Dubovsky ein Resolutionsantrag gestellt.
Ich lasse zunächst über die Abände.r'ungsanträ!ge
d~s A1big. Genner z,u Punkt 3, Punkt 5 ullid
Punkt 7 des AntDa!ges des Finanz;aus1S'cnusses,
sodann über den Antmg des Finanza'wsschussc,,;
selbst und des weHeren über den Resolutions
antrag des Abgeordneten Dubovslky abstimmen.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, die Ab
änderungsanträge ,des Ahg. Genner ZUr· Ver
lesurug ZiU bringen.

'Berichterstatter Abg. SOHÖ'BERL (nach
Verlesung der vier Abänderllngsanträg·e des
Herrn Abg. Genner): Ich bitte um die Ab
stimmung.

PRÄSIDIENT (nach Abstimmung über die
Abänderungsanträp;e): Abgelehnt.

Ich bitte den Herm Berichtnstatter, nun
mehr den Antrag des Finanzausschusses zum
Voranschlag Punkt 1 bis Punkt 10 zu verlesen.

Berichterstatter Abg.· SOHÖBEiRL (liest):
Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. De,r Bericht der niederöstene,i'chischen
Landesregierung z'um Vora:nschlage des Lan-
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des Niederösterreich für das Jahr 1952 wird
genehmigend zUr Kenntnis genommen.

2. Der Voransohlag des Landes Niederöster
reich für das Jahr 1952 wird mit Ausgaben ,im
ordentlichen Voranschlage von 539,859.000 S
'lind ,im außerordentlichen Voranschlage von
78,443.000 S, nusammen von 618,302.000 S, und
Einnahmen im ordenHichen Voranschlage 'von
508,004.700 S und im außerordentlichen Vor
ansohlage von 50,650.000 S, zusammen von
558,654.700 S, mithin mit ·einem Abgang im
ordentHchen Voransohlalge von 31,854.300 S
und 'imaußerordlentlichen Vmanschla,ge von
27,793.000 S, zusammen von 59,647.300 S ge
Ilehmiigt.

3. Die niederösterreichische Landesregieru:n'g
Wil1d' beauftragt, im Rahmen der Voranschlä,ge
und unter steter Bedachtnahme auf das Ge
samtinteresse des Landes nur die zur spars.amen
und wirtscha,ftlichen f;ii;hrung der Landesver
walt'ling unbedingt norwendigen Aus.gaben zu
machen. Die Anweisung und Auszahlung darf
jedoch nur dann <unI([ soweit erfolgen, als die
veranschlagte Bedeckung auch tatsächlich er
reicht wird.

Der unbedeckte Teil der Aus,gaben des
ordentaiohen Voranschlages von 31,854.300 S
darf, i'l1iSÜifernees sich nicht um gesetzliche oder
zwalligs,IäiUijge Vel1pflichtungen des Landes
handelt, nur insoweit z.ur Anweisung und Aus
zahlung gelangen, als durch Mehreingänge. bei
den v·era:nsohla!gten ordentlichen Einnahmen,
duroh nicht veranschlagte ordentliche Einnah
men und durch tatsächlich erzielte Ersparnisse
bei den ol'dentlichen Ausgaben die Deokung
gefunden werden kann.

Zur Sicherung di,eses Auftrages wird die
niederösterreichisohe Landesregiemng verpflich
tet, bi,s zu diesem Zeitpunkte allgemeine, gleiCh
mäßige, pwzentueIle ~ürnungen aller Vor
anschlagsansätze des ol1dentIichen Voransohla
ges, soweit es sich hi,erbei nicht um gesetzliche
oder vertragliche Verpflichtungen des Landes
handelt, vorzunehmen.

Zur ß.edeckung des Abganges im außer
ordentlichen Voranschlage in der Höhe von
27,793.000 S wird die niederösterreichische
Landesregierung el1mäohügt, verzinsliche
schwebende SchuLden oder Anleihen bis zur
selben Höhe aufzunehmen.

!Die Inanspruchnahme der Kredite des außer
ordentlichen Voranschlages darf nur insoweit
el1flolgen, als ihre Deckung durch die vorge
sehene Zuweisung aus der ordentlichen Ge
barung oder durch Kreditoperationen gesichert
ist.

Um jedoch durch eine übermäßige In
anspruchnahme der Ge,ldmittel die Kassenlage
des Landes nicht weiter ZiU verschänfen, wil'd
die niederösterreichische Landesregieruul,g be-

auftragt, durch allmonaHiohe Zuteilung von
Kassenmitteln den AusgLeich zwischen Einnah
men und A,usgaben C\tlonatsplan) sicherzu
steHen.

Di<e kreditverwaltenclen Dienststellen haben
zu diesem Zweck monatlich die voraussicht
lich erforderlichen Geldmittel beim finanz
ref'erat anziU·fordern, welches den Aus,gleic:h vor
nimmt und den Monatsplan der niederöster
reichischen Landesregierung zu Genehmigung
vorlegt.

Um eventuellen Schwierigikeiten in der
Kassenlage zu begegnen, welche durch einen
späteren Eingang von gebührenden Einnahmen
oder durch Ausgaben, welche sich nicht gleich
mäßig auf den Jahreskredit aufteilen las,selJ,
entstehen, wird die niederösterreichische Lan
desregierungermächtigt, Kassenkredite bis zur
Höhe von 10,000.000 S ,und mit einer Laufzeit
bis zu neun Monaten aurfzunehmen.

4. Die bei den einzelnen Vomnschlagsansätzen
des ordentlichen Voranschlages bewi,Uigten Aus
gabCI1lkredite dümen nur zu den in den
eimellnen Voranschlagsansätzen bezeichneten
Zweoken, süweit :und solange diese fortdauern,
bis 31. Dezember 1952 vel'wendet werden. Die
Vel'wen,diUng von; fü,r den Sachaufwand bewiJ
li,gten Ausgaben für Personalerfordernisse oder
die Verwendung von ,für den Personalaufwand
bewilligten Ausgaben für Sacherfordernisse ist
nicht g'estaHet.

5. Die AusgaberulHedite des 3Iußewl1denHichen
Voranschlages dürfen nur nach Maßgabe der
erreichbaren BedeCKung :bis 31. Dezember 1952
lind nur für Maßnahmen verwendet werden, die
der Veranschlagung zugrunde g,elegt sind. Die
niederösterreichische Landesregieruung wird er
mäc1hti.gt, die AUSigabenkredit,e einer jeden
Gruppe des außerordentlichen Veranschlages
gegenseiUg deckunrgs'fäihig zu erklären.

6. Im ordentlichen Voranschlag 1952 werden
f'ÜIgende Voranschlagsansätze als gegenseitig
deckungSlfähig era.:lärt:

02-64 und 02-75; 03-20, 03-30 und
03-40; 040-20, 040-30 und 040-40; 041-20,
041-30 und 041-40; 41---75, 41-76, 42-61,
42-62, 42-63 und 42-64; 462-61, 462-62
und 462--63; 441-61 ,und 441-62; 660-20,
660-30 und 660-40; 661-20, 661-30 und
661--40; 661-65 und 661-66; 6701--20,
6701-30 und 6701--40; 6701-61 und
6701-62; 745-20, 745-30 lind 745-40;
745--61 und 745-62; 661-61, 661-62 und
661-63; 42--62 und 4264.

7. Die nie:derösterreichische Landesregierung
wird ermächt,igt, Kreditüberschreitungen im
EinzeLfalle bis Z'Ul" Höhe von 10 Prozent des
Voranschlagsansatzes, jedoch höchstens
50.000 S zu Lasten des Voranschla'gsansatzes
97-61 zu bewHaigen.
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8. Als zweckgebundene Einnahmen des
ordenthohen Voranschlages werden erklärt:

Voranschlagsansatz 03-53 für Ausgabe
position 7319-68; Voranschlagsansatz 03-54
für Ausgabeposition 03-61; Voranschla,gls
ansatz 461-61 für Ausgabeposition 461-61;
Voranschlagsansatz 941-830 für Ausgabe
positionen 442-61 und 444-61; Voran
schlagsansatz 941-833 zu 75Proz,ent für
Ausgabeposition 79-62; Voranschlagsansatz
942-84 für Ausgabeposition 39-61; Voran
schlagsansatz 96-51 für Ausgaheposition
96-75.

Insoweit sich die obigen Einnahmegebühren
im Laufe des Jahres erhöhen oder vermindern
erhöhen oder vermindern sich im selben Aus~
maße die entsprechenden Amsgabegehühren.

9. Der Gesetzesentwunf über die Einhebung
einer Landesumlage für das Jahr 1952 (siehe
Landesgesetz vom 21. Dezember 1951) wird
genehmigt und die niedeI1österreichische Lan
desregierung angewiesen, ·die rDurchführung zu
bewirken.

10. Der allgemeine Dienstpostenplan 1952
und der Uienstpostenplan 1952 für die Be
diensteten ·der niederösterreichischen Straßen
und Brückenverwaltung sowie die imallge
meinen Teil der heiden rDienstpostenpläne fest
geIegten Grundsätze hierzu werden genehmigt."

Ich stelle an das Hohe Haus den Antrag,
den Antrag desfinanzalusschuS'ses anzunehmen.

'PiRÄSIDENT: Wir kommen zm Abstim
nmng 'Über den Antrag des Finanzausschusses.
Ich ersuche die Mitglieder des Hohen IHauses,
welche für die Anträge des Finanzausschusses
zum Voranschlag 1952, Punkt 1 Ibis 10, im
Wortlaut des Gesetzes, für Titel 'und lEingang
und für das Gesetz als Ganzes ,stimmen
wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht.) An
genommen.

Ich ersuche den <Herrn !B·erichterstatter nun
mehr, den Resolutionsantrag des Abg. Dubov
sky z'ur Verlesung zu bringen.

Berichterlstatter SCHÖBIEHL (nach Ver
lesung des Antrages des Ab!t. Dubovsky, be
trettend Vorlage eines vollständigen Gesamt
kostenvoranschlages vor Inangrittnahme von
Bauvorhaben und Investitionen aller Art,
deren Finanzierung iiber den Zeitraum eines
jahresvoranschlages hinausgeht): Ich bitte
um di'e Abstimmung.

PRÄSiIDENT .(Abstimmung): Abgelehnt.
Zum Wort gemeldet hat sich der Herr

Landesrat Müll n er.
Landesrat MüLLNER: Hohes Haus! Es ob

lii,egt mir als Einanzreferenten arm Ende der
BudgeMebClitt<e dem iHolhen Halu~e dafür zu
danken, daß Sie in ~acihQircher und konstrulkt,iver
WeiiSe in die Beratungen 'CEi~es Budgets ,ein-

gegangen sind und auch im Laluf'e der Budget
bemtungen diese Art und W'eJilse ZUIill Großteil
beibehalten halben. Es ist wahnb:af,tli,g nicht
leicht, in der heuNlgen Zeit zu dien ve:rschileden
sten Problemen St'eJBung zu nehmen und SChiwie
rig~eHen zu beh"31chten, ,unter dienen besonders
Ni,ederög,teirretkh stalrk ZiU leiiden hat. Ich möchte
Ihnen abelf sagen, diile Tatsache, daß Si,e di,e Boe
mtungen noch vor J3IhreS'enlClle zum Albsahluß
gebmcht Ihaben, bei!nihalrt,et die SitherstellLun,g
der Arbeiten unserer R~erenten 'und unseper
Beamten, der Anbeiten, die die Grundl,age geben
für dile ganze Arbeüt der niilederög,terreklhischen
Landesvel1Waltung. Sie wisisen Ia/lle, w1e schwer
wir unter den heutilgen Umständen zu ringen
haben, trotZ!dlem müss,en Wli:ralber durch unsene
zähe Arbeit di,e Verwailtiung Idles Landes linallilen
i'hren Teilen slichern.

Wenn ich an meiinen Augen di'e großen Lei
stungen der ni'ederösterrekhisclhen Verwailltungs
behörde vorüberziehen kllsls,e, dann seihe ,ilch die
Ing1enieure und Baumeilstier, di,e ei!nzdnen Be
amten, di'e hier in schwerer und vemntwor
tungsvoller Arbeit zum Woh1e der B'evöllkerung
arbeiten. Durch die rechtzeiüge Verabschiedung
des Budgets 1952 'erll<eicMem Si,e di'es,e Arbei,ten.
Ich möchte Ihnen a'ber insbesondere sagen, Sie
erleichtern es nicht nur unseren Beamten und
unseren <Referenten, sondern iS'ie stellen dadurch
auch vie1e WÜI1lsohe der breiten Bevölklerung
zufriieden.

Als besonderserfreul,ioh möcht,e ich Ihnen
mitteilen, daß sich lun~epe Kaslsenlage in der
letZ!ten Zeit in der Weilse g,ebe,slslert hat, daß sich,
obwohl wkam Ende dels Jahnes Idlie Zinsen
und Amortisationsbeträge für ung,ere Kredi,t,e
zu leilsten haben, dii,e Sum!me der offenen f,alk
turen von 24 Millionen Schilling auf sieben
MiLlionen SchiUillig veu'inlgert hat, so daß wi,r
mit berechtigter Hoffnung in das nächste }ahr
eintreten können. W1el[}n ·dii1e V'erhäMnisse nur
annäcrl,ernd so anhalten, werden will' mit dem
Rück,stand aus di,esem Jahre womögIllich schon
zu Beginn des komunenden Ja1hl1e:s :fert'ig werden.
Ich möchte dias besol1ldeI1s unterstreichen, weil
es uns zeigt, daß wir, wenn wiir llIur die Oe
gebenheilten bea,cbten, ülfmer wlieder in kurzer
Zeit das Oleichgewi<Cht finden 'werden.

In diesem iSinne möcht'e ich dle'm Landtag
nochmalls für seine Beratungen danken. I,eh
möchte dieSle Gelegenihei,t aber auch nicht vor
iiJbergehen lassen, ohne der fiillianzverwaJtung
unter der LeMun:g von HOlfna,t Dr. HOilzfeind
sowie aUen Beamten, diiie MehrIeistulligen er
bracht ihaben, :um es eben ZJU ermög,1ichen, daß
der v.oranschlag noch vor Weihnachten ver
ahsdüedet weHten kann, zu dlaniken. Es wurde
nicht nur in dien Amtsstunden, sondern auch
an Samstlagen und ,Sonntagen gea.rbeitet, und
besonders diJe Dnucikerei hat j,ede freiie Milllute

•
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..
benützt, 'um diesen V:or,anschla~g r,echtzeHig
feTtigzlusteUen. I'ch d<l!nike aber mlClh dem Hohen
Hause nochmals für dii'e 'S'Clchlicihe Hemtung.
(Beifall bei der Volkspartei.)

PiRkSliDENT: Hohes Haus! Mit der Ver
abschiedung dies' ,L'andes'vomnsohlages ist die
vedassungsmäßige Orund1lage für die TäHg
keit der Landesverwaltung im Jahre 1952 ,ge
geben.
. Der Landes,voranschlrag billdiet einerseHs die
Ri,ohtschnur für die ArbeiJt'en der landesverwal
tung im k()ll11menden Wia-vschaftJsjalhr und steNt
anderseits di'B zur ErHiitLung der dem Land ob
liegenden VerpfHcht'ungen und zur Ausführung
der im Vonanschlalge vorg,esehenen Au:fgahen
erfordedichen Mittel hereit.

Darüber hinaus bedeutet aber di,e unver
änderte Annahme dier im Voran,schlatg enthal
tenen Ansätze insoifem ,elin besonderes Ver
trauensvotum für die LandiooflBigier:ung, alls der
Landtag aIs beschließendie Körpersoh!a,{,t damit
z:um Ausdrudk g,ebmdht hat, diaß er mi.t der bis
hel'igen Tätiglkeit und de'r künftdlgen Planung
der Landesregienung ,aUls voillz:iehende Könper
schaft einverstanden ist. leh .gIauve diese Ueber
einstimmung zwischen Landtag und La'11Ides
regi,erung als besonderes Med~mall ,dieser Bud
getber:atung hervOl1heben zu müssen, weH da
dmoh sinnfäLlig gez1ei'gt wonden ist, daß 'sich
die Landesregienung dier Notwendi'gk,ei,t der
drintgendist1en öf,fenUichen Aufg,aJben bewußt ge
wesen ist, die Albgleordneten aber anel1k,annt
haben, daß eine Erhölhung der Ansätze des
Voransch:larges naah der IFinanziknaft des Landes
nicht verantwortet werden kann.

Di,e l1echt~eitlj.ge BewiliJilgmng des VoraJnsC'hIia
ges ist in wirtsohafltlichrer Hinsicht von beson
derer Hedentang; denn gerade am Ende des
W1irtschaftsjahres muß die 'öffentHdhe Hand zur
Verringerung dreI' jahl1es~ei,tI1iah becHngten Ar
beitslosigkeitaUes vorkehren könl11len und di,e
erfordJedichen Mittel zur V.erfügung haben.

Daß den vordring!hchsten Bedürfnissen der
Bevölk,erung unseres Landes, soweit das Land
innerhalb seiner Zuständ'irg1k,eit als öffentrliche
Körperschaft in Fra:gekommt, mit di'esem Vor
anschlag R,echnung gletragen wUl1de,iJst ein
Verdiens,t der Landesregi1eru!lllg, in besonderem
des Herrn Fin'anzrefe:mnten und des Landtages,
wofü'r Ihnen aUen den DanikauszJUspreohen als
Präsident des Landtageis ioh mich v,erpfLicl1Vet
fühle.

Im besonderen gilt mein Dank dem Herrn
Beri.cht1erstatter, der das HUldiget im Ausschuß
und im Hause zu vertmten hatte, den Mitglioe
dem des F,inranzausschUlslses und den beiden
Präsidenten für die Unterstützung im Vorsitz.

VoUe Aner~ennung 'gebührt 'aluclh allen Be
amten, die an. deT Erstellung ,des Voranschlages

mitgewirkt haben, insbesondel1e dem Jei,tenden
Beamten der Landiesfinanzverw'aHull,g und a~len

seinen Mitoarbei,t'ern, den Beamten des landt1ages
und des Landtagsstenograpihemmt1es, der Lan
desikorrespondenz sowie schHeßllioh auch dler
Presse Ifü.r die ßerilohtenstlattl1Jug.

WiIr stehen unmitt.e:lb<:tr vor Weihnachten >und
am Ende dies J1alh.res, das uns mi,t einer Reihe
von NaturkataiStf10pihen 'schwer heimgesucht hat.
Ich wünsoheallen MHg'liedern des Hohen
Hauses und der Landesl1eg,ierung 'Sowi1e ,der
Beamtenschaft des Landes Igesegnete Weih
na!chten. Ilhnen alHen und der ges1amten Bevöl
kel1ung unseres Landes entbi'ete i,ch meine
besf.en Wünsche für Glück und Frieden und
Wohlergehen im llIeuen Jahr. loh g},alUbe tim
Soinnealiler Ni,edeJ1ösferrrekher ~u 'sprechen,
wenn kh der HoHnun,g AusdJ1uc:k gebe, diaß uns
das neue la!hr endJ,ich doi,e vo.1I1e Freiheit bringen
möge. (Beifall bei der Volkspartei.)

Nun gellangen wj,r zur Beratung der Nach
tragsva!geso'l1dnung.

Wir kommen zu Punlkit 1 dleT Naohtragstages
ordnung "Erl5atzwahleines MitlgiHedies und
eines Ersatzmannes des Finanz-KontroUaus
schusses des Landrtag1es von Niederösterl'eich".

Die Fmktion der soziaHstrisCihen Abgeordneten
im Landt.aJjg von Ni,eldierös~erl1eri,oh hat an SteHe
dies verstorbenen lJandt.agl5aibgeondneten Franz
V es e I y als Mitglied den Herrn Abg. losef
K r ein e I' und an dessen St,elle als Ersatz
mann den Herrn Abg. Johann Pet t e n aue I'
vODgeschlagen. Ich bitte, die Stimmzettel,
welche auf den Plätzen der Herren Abgeord
neten .aufliegen, auszufüllen und :ahzugehen.

Die Herren SchriHführer ersuche ich um Vor
nahme des Skrutiniums und I1JnteribJ1BChe zu
di·eSlem Zwecke dlie Sit~urng auf ~urze Zeit
(Unterbrechung der Sitzung um 10 Uhr
59 Minuten.)

P.RÄSIDENT (Uln 11 Uhr 1 Minute): Ich
nehme di'e ISitzung wieder auf. A:bg~geben

wurden 49 St1immen, sämtliche ,gültig. <Es er
scheint somit Herr Abg. Josef Kr eine ~ ails
Mitgtlied und Herr Ah.g. JOll1ann Pet te n
aue I' als iErslatzmann ,in den Finanzkontroll
ausschuß des ,Landta,ges von Niederösterreic'h
,gewählt.

Wir sohreiten nun zur Neuwahl des Ob
mannes des Fina:nzkontrolillauslSchusses des
Landt1a,ges von Niederöst'erreioh.

Für di:ese NeuW1alh!1 wurde se~tens der Frak
tion der Ahgeordneten der Sozia'1'istisohen Par
tei im Landtage von Ni'ederösterfleich Herr Abg.
losef Kr eine I' v0l1gesc1hJla;gen.

leh bi<tte, die Stimmzettel, welche auf den
Pläotzen der Herren AQgeordnetenaufliegen, ~us
zufüllen 'I1Jndalbzugeiben.

Di'e Herren Schr:iftfÜihrer ersuche ich um Vo,r
narhme des Skrutiniums und unterbreche zu
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waren und der ganze Betrieb sich in einer
I Schule abwickelte.
. Ich kann das Beispiel aus meiner Gemeinde,

alUS Neunkirchen, .zugleich als Beispiel tür alle
anderen Gemeinden bril1lget!. Von den drei
Sclmljgebäuden ist das eine durch einen
BombentreHer verhältnismäßig ,leicht beschä
digt worden, das heißt, die fenster waren
kaputt,auf dem Dach wareni keine Ziegel, die
T'll1'nhalle war bis auf den Boden zerstört. Die
zweite Schule war besetzt und die dritte aus
gebrannt. Man fand nur die ausgeglühten Tra
versen und die Mauerreste. In der einen Schule,
die di,e Gemeinde und di,e Eltern der Kinder in
stand setzen, wickelte sich der ganze Schul
betrieb ab. So ging es vielen Gemeinden und
Stä,dtcnunseres Landes. Nirgeruds war ein Aus
weg zu finden. So hat sich im lande, da die
Lage für die Gemeinden so schwierig war, der
Gedanke durchgeset,zt, daß hier ,ein Schulbau
lands Hilfe bringen kann. Die Gemeinden sind
wohlgesctzlich verpflichtel, alles zu t'un, um
das Schulgebäude zur Verfügung zu stellen,
aber das Land sah ein, daß hier ein Ausweg ge
funden werden mußte, um aus dieser Misere
herauszukommen. 1949 wurde über Anregung
des Herrn LandeshauptmalllnlStellvertreters Popp
der Schulbaufonds ,geschaffen. Die Gemeinden
atmeten auf. Der Herr Lallideshauptmannstell
vertreter hat gestern bei der Besprechung hin
zugefügt, daß man in wenigen Minuten vieles
zerstört hat, daß man aber zehn Jahre brauchen
wil'd, 'um die Schulen wieder auf den Stand zu
bringen, den sie .jn unserem Lande einnehmen
sollen. Man kann heute sagen, daß dank der
HiUe des Schullbaulfonds alle Schäden an den
Volks- .und Hauptschulen, die total zenstört
waren, und an den teilzerstörten, bis auf zwei
Volkssohulen, von denen eine ber'eits im Bau ist,
behobenl sind.

PRÄSIDENT: Herr Ahg. Oerhadl, Sie sind
Bel'ichterstatter und haben keinen Vortrag zu
halten, sondern den A,usschußantrag zU stellen.

Berichterstatter ,OEHHARTL (fortsetzend):
Ich woUte ,das kurz einleiten, um den Voran
schlagdes Schulbaufonds, der uns für das
.Jahr 1q52 vorliegt, ZJU begründen.

Die Mittel, die uns heute für diesen Zweck zur
Verfügung stehen, werden von 2,5 auf 4 Mil
lionen SchHilng erhöht. Die dem 'Schulbaufonds
zufließenden 20 Prozent der an Gemeinden und
Oemeindevel'bände zu ·gewährenden Bedarfslu
weisungen wurden mit 6,950.000 S präliminiert,
da das Gesamtaufkommen für 1952 mit nmd
:34,750.()()() S beziffert wird. An Schul,'ldassenbei
trägen wU11den ,für das Jahr 1952 1,950.300 S
bescheidmäßig festgestellt. Dazu kommt ll10ch
eine Einnahme alus den rückfließenden Tilgungs
rakn von jenen Gemeinden, die ein Schulbau-

diesem Zwecke die Sitzung auf kurze Zeit.
(Die Sitzung wird [/lll 11 Uhr 2 Minute/l
llnterbroclzf1n und UII/ 11 Uhr 3 Minuten
wiedieraufgen 0mme[~.)

PRÄSIDENT: Ich nehme die Sitzung wi'eder
auf. Abgegeben wurden 50 Shmmz.ett'e;l; sämt
liohe gültig. Mit .a1lkn abgegebenen gü\ltigcn
Stimmen erscheint somit Herr Abg. Joset
K re in e r zum Obmann des finanzkonholl
ausschusses des Landtages von Ni.ederösterreich
gewählt.

Punkt :3 der Nachtragstagesordnung betrifft
die Angelobul1g des Obmannes des finanz
kontrollausschusses des Landtages von Nieder
österreich. Ich ersuche dnender Herren Schrift
führer, die Angelobungsformel zu verlesen.
(Der Schriftführer verliest die Anr;eloblln.t!.s
formel. - Der Obmann des Finanzkontroll
ausschusses Abg. Kreiner leistet die Ange
lobung.)

Wir setzen nun die Beratungen fort. Ich
ersuche den lierrn Abg. Ger h art 1, die Ver
handlungen w.r la'hl 282 einzuleit·en.

Berichterstatter Abg. GERHARTL: Hoher
Landtag! Ich habe Ihnen namens des gemein
samen Schulausschusslcs und finanzausschusses
.den Voranschl:ag des Sohulbaufoifl1ds für das
kommende Jahr 1952 vorzulegen.

Nach § 2 der Richtlinien für die Verwaltung
des Schulbaufondis muß er vom Landtag ge
nehmigt werden. Bevor ich J:hnen die Zahlen
zur Kenntnis bringe, möchte ich einige Bemer
kungen dazu machen.

Wenn wir uns an die Situation der Schulen
im Jahre 1945 erinnern, so finden wir, daß die
Schulen wohl die gI1ößte Sorge der Gemeinde
verwaltungen in diesen schwierigen Monaten
war. Viele Schulen waren besetzt, andere zer
stört, aber fast alle litten unter schweren Schä
den. Duroh Kriegseinwirkung waren nicht
weniger als vier Hauptschulen vollständig zer
stört, 16 Volksschulen und acht Landeskinder
'gärten waren absolut benützungsunfähig, ja,
überhaupt nicht mehr als eine Schule zu be
zeichnen. Dazu kam noch eine Reihe von Schu
len, die teilweise zerstört wurden, und zwar
fünf Hauptschulen und 25 Volkssdhulen. Das
war die Situation, in der sich Land und die
Gemeinden nach Kriegsende befanden.

Die Gemeinden setzten in den ersten Wochen
nach Kriegsende alles daran, um den Schul
betrieb wieder zu ermöglichen. Alle Mittel, die
zur Verfügung standen, mußten aufgewendet
werden, um Glas für die fenster, Ziegel für die
Dächer zu erhalten. Das geschah und der Schul
betrieb konnte beginnen. Aber unter welchen
Umständen! In den meisten ·größeren Gemein
den mußte der WeC'hselunterricht eingeführt
werden, weil die anderen Schulen zers,tört
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darJehen erhalten habcn, und zwar in der Höhe
von 117.830 S per 1. Jänner 1952 und von
16.510 S per 1. Juli 1952. Dem Gesamteingang
von 13,035.000 S steht im Ausgang gegenüber
uer vom Schulbaufonds übernommene Zinsen
und Tilgungsdienst für von Gemeinden aufge
Iliommene Schulbaudarlehen mit rund 122.000 S.
so daß im Jahre 1952 für die Gewährung von
Schulbaubeihi,lfen ein Betrag von 12,913.000 S
verrbleibt.

Ich habe Ihnen daher namens des gemein
samen Schul- und Finanzausschusses folgenden
Antrag zu steHen (liest):

Der Hohe Landtag woHe beschließen:
,,1. Der Voranschlag des Schulbaufonds f!ür

Niederöst,erreich für das Jahr 1952 wird ge
nehmigt.

2.F'aHs die gemäß § 2, lit. lb), c) und d) des
SchulbaUlfondsgesetzes, LOBt Nr. 55/1949, dem
Schulbaufonds für Nieaerösterreich zufließenden
Mittel die im Voranschlag des Schulbaufonds
für das Ja1hr 1952 vorgesehenen Beträ,ge über
schreiten, wird die Landesregierun,g ermächtigt,
bis zur vollen Höhe dieser Einnahmen durch
Gewährung weiterer Schulibaubeihi1:fen zu ver
fügen."

Ich bitte um Annahme des Antra,ges.

BRÄS:IDENT: Es liegt keine Wortmeldung
vor, wir gelangen zur Abstimmung. (Abstim
mung): Alugenommen.

Ich ,ersuche den Hef11n Abg. Staffa, die Ver
handlung zur Zah,l 266 ei'I1izuleiten.

ß.ericlhterstatter Abg. STAFFA: Hoher Land
tag! Ich habe namens des Verf'assungsaus
Schuslses über die Vorlage der Landesregierung,
betreffend den Gesetzesentwunf über di,e Ab
änderung des Gesetzes vom 6. Juli 1949,
LOBt Nr. 50, betmEfend die Einhebung einer
Ahgabefür die Benützung von ·öffen-tiichem
Gemeindegrund und des darü'ber hefindHchen
Luftraumes, zu berichten.

Der Verfassungsaus'Schuß hat diese Vorlage
beraten und mit einiglen Aenderungen angenom
men. Diese Aendeml1lgensind in der dem Hause
vorliegenden Fassung bereits enthalten.

Im vorliegendenl Gesetzestext ist ein Schreib
fehler enthalten: 11111 Artikel I, Ziffer 12, Seite 3,
hat es in der zweiten Zei,le statt ,,4. Satz" zu
lauten: ,,5. Satz".

Das niederösterreiohische Benütwngsabgabe
gesetz 1949 vom (J. Juli 1949 verliert gemäß
§ 22, Abs. (1), mit dem 31. Dezember 1951 seine
Wirksamkeit. Da unte,r den gegebencn Verhält
nissen die Gemeinden auf diese EinnahmsqueUe
nicht verzichten können, muß das vorgesehene
Wüksamkeitsende abgeändert wel'den. In die
sem Zusammenhange erscheint es auch enfor
derlich, den aus der Prax'is gekommencl1i An-

rcgungen zu einzelnen Bestimmungen des Ge
setzes in der NOlvelle Rechnung zu tragen.

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes
zu sagen (liest):

Zu Artikel I.
Zu Ziffer 1 und 2: Verschiedentllich bestand

Unklarheit darüber, ob es zulässig ist, die Be
nütwngsgebühr nur für einzelne Tei,le des Ge
meindegebietes einzuführen oder bestimmte
Gruppen von Oemeinidebewohnem (Bäcker HSW.)

von ,der Gebühr auslZitIllehmen. Dieser Zweifel
soll nun behüben werden, und! zwar dahin
gehend, daß solche Ausnahmen unzulässig ~ind,

weil sie gegen den Grundsatz der Steuergleich
heit verstoßen. Dem OharaHer der Gebühr ent
sprechend kann jedoch, wie dies bisher schon
der FaU war, die Gebühr für einze:lne Teile des
Gemeindiegebietesin verschi,edener Höhe !fest
gesetzt werden, weil die Wirkung und somit
auch der Erfolg insbesondere von Rt'iklamen an
gewissen zentralen Stellen des Gemeindegebietes
ein wesentlich größerer ist als am Rande des
Siedlungsgebietes.

Zu Ziffer 3 und 4: Neben dem Benütiwngs
ab:gabegesetz gibt es noch eine :Reihe a:l1Iderer
Vorschriften, die sich ebenfalls mit dier Be
nützung vonÖlnfentlichem Gemeindegrund be
fasl$en. Es ist daher erf0l1del;lich, eine Beziehung
zu diesen Vorschriften lherzustellen, damit bei
der Handhabung aUer darauf bezughabenden
Bestimmun:gen keine GegensätZllichkeiten a,uf
tauchen. In der bisherigen Fassung des § 2,
Abs. (1), ist dies hereits rücksichtilich der Be
stimmunge:l1i der Gewerbeordnung über den
Marktverkehr erfolgt. Die NoveHe dehnt diese
Bestimmungen auch auf die Viehmärkte a.us.
Bei der Benützung 'Von 'Öff,entlichem Gemeinde
gfillndfür Mä,rkte :ble,iben die hinsicht.\ich dieser
Mä~kte best,ehel1ldcn Sonder,vorschriHen, iund
zwar sowohl in ß,eziehung auf die Zulässig1keit
der Benützung .a,lsaudh hinsichtlich der Höhe
des hief1für zu entrichtenden Entgeltes aufrecht.
Dies ist erforder,J,ich, weil sowohl die Benützung
wie die Höhe des Ent,geltes bei derartigen Be
11'ützungen unter ganz anderen, Gesichtspunkten
zu betrachten silnd, als die sonstigen Benütvun
gen, die unter die Bestimmungen des Be
nützul1'gsabgabegesetzes faHen.

Zu Ziffer 5 und (J: Der Abs. (2) des § 2
soll insoferneergänzt werden, als neben elen
bereits :schon bisher a:nlgefü:hrten §§ 16 und 31
der niederösterreichischen Bauordnung auch der
§ 69 desselben Gesdzes angeführt werden soll.
Der § 69 s'ieht gleicherweise wie die §§ 16 und
31 der Bauor,dnUingebe11'falls die Erteilung einer
besonderen Bewill:1igung der Baubehörde für
eine Benützung vor, die auch der Benütz.ungs
gebü:hr unterliegt. Damit eine Partei nicht zwei
besondere BewiHigungen eil1lholen muß, soll die
baubeJhördlich erteilte Bewüligung auch gleich-
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zeitig als Benütz,ungsbewiIIigung nach dem Be
nützungsabgabege&etz gelten. Eine weitere
Aendeml1ig des Abs. (2), Ziffer 6, bezweckt die
gena;uere Definü<ion des Zeitpunktes der Be
nütwng in allen Fällen, dn denen eine Be
nützungsbewilHgung erforderlich ist.

Zu Zi'~~er 7 bis 12: ZiEfer 7 bezweckt die Er
lassun:g der Gebühr für je:me Benützungen, die
unter Denikmalschut,z stehen. Eine Best,euerung
dieser Bel1'ützun,gen erscheint unbillig, weil dem
Gebührenpflichtigen 'in einem solchen Falle die
Beseiti:gung dies ge:bülhrenpflichtig~en Tatbestan
des nicht möglich ist. Diese ,ßelh:~eiiung gilt
g,leioherweise auch ,für Benützungen, die allen
falIs erst .Slpäter errichtet und daher erst später
auch unter Denkmalschutz g,estellt werden.

Nicht nlUr hinslichtlich der Viehmänkte, SO'11

dernauch dn Beziehung zu den bestehenden
straßenipoJi,zeilichen Vorschriften war eine Er
gänzlUing erfordeplich. Das Straßenpolizeigesetz
vom 12. De:l;ember 1946, BGBL NI'. 46/1947,
und in dessen DurcMühmng auch die Straß'en
poHzeiof,dnung vom 27. März 1947, BüBL Num
mer 59, sehen vor, daß für die Benützung von
öMent,Jichem Straßengllund, soferne ,es sich
nicht um Bundes- oder land!esst,raßen handelt
und soferne diese Be:l1iützul1'g zu anderen als zu
Zwecken des Verkehrs ,erlfiolgt, eine besondere
Bewilligung der Berzillks1verwaltungsbehörde
als Straß,enpolizeibeihJörde edol'derlich ist.

Um zu venmeiden, daß vom Bürgermeister
BenützungsbewiUilgUingen a1uf Gmnd Ides Be
nützunlgsabgabegesetzes ausgesteUt werden,
die nicht die Zustimmung der Straßenpolizei
behörde erhalten, s'ieht die NovelIe vor, daß die
BewiUig'unig der StraßenpoHzeibehörde dem An
~uchen um EdeoHung der Benützungsbewi1li
gung dlurc:h den Bürge~meister beizuschließen
ist.

Di,e bei Ziffer 9 und 10 vorgesehenen Aende
rUl1lgenerge:ben sdch aus den bereits besproche
nen straßenpoIizei,Jichen VorschriHen. Es bedarf
keiner näheren BegründUillg, daß auch der
BÜ[igermeister die iBenützungshewiIligung zu
widernufen hat, wenn die Straßenpolizeiibehörde
aus verkehrst'echnischen Gründen die von ihr
erteilte IBewiiJli,gung zurücknimmt. Während dem
Benützungsberechtigten bei Widerruf der Be
nützungsbewil1iguug :wm Wegräumen der vor
handenen Einrichtungen eine dreimonaHge Frist
eingeräumti'st, sieht das Straßenpo1izei'gesetz
vor, daß der Widemuf der Bewilli'gJUlug vorhe
halten werden kann (§ 11, Absatz [1], [etzter
Satz), ohne jedoch dem Benützungsberechtigten
eine bestimmte f,rist gesetz!lich einzuräumen,
diieibm ZJUf Beseitoigung der gemachten Ein
richtungen zur Venfüg,ung steht. Auf diesen
Umstand !War daher in der Novelle Bedacht zu
nehmen.

Bei späteren Aenderungen der vom Bürger-

meister erteilten Benüt2lungsbewilIig;U:lllg ist
ebenfalls wieder, wenn dies notwendig ist, eine
entsprechende Bescheinigung der Straß,en
PoHzeibehö:r,de auf Zulässiglkeit ,der geplanten
Aenderung vorwweis'en. nrfer 12 sieht daher
die entsprecihende Ergänzung vor.

Zu Zi~fe,r 13 und 14: Bei der Erteilung einer
BenützuUigsbewi1liHgutJIg für eine Benütwngsart,
für die nm eine einma,lige Gebühr zu entnichten
ist, soll dem rBül'germeister das ,Recht einge
räumt ,wenden, die Eortei1ung dieser Bewilli
gung von einer angemessenen Sicherheits
leistung a1bhängi'g zu machen. Das kann sich
unter UmständIen zum Beispiel bei der Be
nütz,ung eines öNentIichen Gnundes durch ein
Zirk,usluntenl1iehmen ,zur Sichenstellung der Ge
bührals ,erforderllich erweisen. Im § 7, Abs. (4),
hat die bisheöge fassull1Ig iVor,gesehen, daß dem
BenützungS/berechtigten 'eine angemessene Rück
vergütung einer bereits entrichteten Jahres
gebühr zu leisten ist, wenn die BewiHigung zur
Benützung vor Ablauf des Jahres durch die
Gemeinde widerrufen wird. Ueiber das Ausmaß
der RüC'!\!ver,gütolling war dem Gemeinderat
(Stadtrat, Stadtsenat) die Entscheidung vo~be

halten. Diese VorschriH solI dahingehend prä
ziser gefaßt werden, daß der entsprechende An
teil zupückzuerstatten ist, der eben auf jene
Monate entlf~ällt, für die eine ßenüt2lul1lg nicht
mehr erfolgen wird. das sind also alile Monate
des laufenden Jahres, beginnend ab dem
Monatsersten, der dem Monat, 1n dem die tat
sächliche Beseitigung durchgeführt wurde, zu
nächst follgt.

Zu ZifIer 15: Die Vorschl'iften Ülber den
Säumniszuschlag slind im Abgabeneinhebungs
gesetz mit Geltung auch für die Gemeinde
abgabengeregelt, weshalb diese Vorschriften,
die ohnehin nur deklaratorischen Charakter
haben" enHallen !können.

Zu bffer 16 bis 18: Die unter Zif,fler 16 vor
gesehenen Aenderungen sind durch die beab
sichtigte Weg;lassung der §§ 8 und 14 bedingt.
Das im § 9, (Abs. (2), Ht f), vorgesehene Zitat
des Aibgabenrechtsmittelgesetzes solI enMaHen,
weil der Bund eine neue Abgabenordnung vor
bereitet, mit deren IIlIkrafttr,eten das AbgRG.
außer Km)ft gese:zt wird, weil die Rechtsmittel
bestimmungen in die Abgabenordl1'llIng einge
baut werden. Das Zitat würde dann somit
gegenstandslos werden. Bei Ziffer 18 ist vor
gesehen, daß dem Bürgermeister das Recht ein
geräumt werden soH, einen Zeichl1iungsberech
tigten an seiner SteIle zu delegieren.

Zu Zif,fer 19: Der bisher im § 13, Abs. (4),
enthaltene Hinweis, daß auf das Stmf'ver·Eahren
die Vorschriften dies VerwaUungsstraf·gesetzes
Anwendung find:en, kann entfaHen, da dies
durch das Einführungsges,etz zu den Verwal
tungsvel1f.ahrensgesetzen bereits festgelegt ist

T

I,

1
\



abga'begesetz eine Besteuer1uI1galler jener Be
nützungen überhaupt zuläßt, die bereits vor
Wirksamkeitsbeginn des IEinhebungsbesohlus
ses ausgeübt wOl'den sind. Die vorigesehene
neue fassung des § 20, Abts. 1, enthält nun
zwingende UebengangsvorschriHen für alle
Gemeinden hinsichtlich solcher alter Be
nützungen.

Zu Artikel HI: Der Artikel BI 'enthält die
auf ürund ,der Abänderungen des bisherigen
Gesetzes erforderlichen UebergangJsbestim
mungen.

Zu Artik,el IV: Die Geldleistlung, die für
eine IBenützung zu entrichten war, ist im
Gesetz fälschlich als "Abgabe" bezeichnet.
Bei dieser IGeldleistung handelt es sich f,ach·
technisch nicht um eine Abgabe, sondern um
eine Gebühr, weil der Zahlungspflichtige für
,s,eine Leistung eine unmittelbare Gegenleistung
erhäH.

Abos. 1 'verfü;gt daher, daß die entspreeohen
den Bezeichnungen richHgzustellen sind.

Abs. 2 ermächügt die tLandesregierung, den
durch die NOlveHe geänderten Text wieder zu
verlaurbar,en, weil das geltende 'Recht durch
die vielen Abänderungen sonst unübersichtlich
wird 'und damit auch schwieriger zu 'hand
haben ist.

Zu Artikel V: Als Wirksamkeitsbegiun ist
der 31. Dezember 1951 vorgesehen, weil mit
di'esem Datum das bisherige Gesetz außer
Kraft tritt.

Ich habe die Ehr·e, Ihnen im Namen des
VerfassungsausschuSises folgenden Antrag zu
unterbreiten:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. oDer zUiliegende Gesetzesentwurf (s-iehe

Landesgesetz vom 21. Dez-ember 1951) über
die Abä'lldenung des Gesetzes vom 6. Juli
1949, ,LOB!. Nr.50, betreffend die Einhebung
einer Ahgalbefür die Benütz:ung vonöHentli
ehern Gemeindegl'und und des darüber befind
lichen Luftr,aumes, wird genehmigt.

2. Die Landesregier:ung wird beauftra,gt,
wegen tDurchfühmng dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche ZIU veranlassen."

Ich bitte um Zustimmung z'u di'esem Antrag.

PRÄSIloDiENT : Es liegt keine Wortmeldung
vor. (Abstimmung über Wortlaut des Gesetzes,
Titel und Eingang des Gesetzes, das Gesetz
als Ganzes uflJd den Antrag des Verfassungs-
ausschusses): Angenommen. .

Ich ersuche den Herrn Abg. Wo n d ra k,
die V:eIihandlung zur Zahl 273 ,einzuleiten.

IBerichterstatter Ahg. WONDRAK: Hoher
Landtag! loh halbe über Zahl 273, 'betreffend
den Oesetzesentwurf :über die zeitliche ßefrei
ung von der Gmndsteuer für Neu-, Z'u-, Auf-,
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und da,her nur deklaratorischen Gharakter be
sitzt. Darüber hinalus wÜl'den Idurch die bis
hefi,ge IfaslSiung aber auch die}etl1ligen Para
!graphen des Ve,rwaltungsshafgesetzes durch die
Gemeinden anz'UJwenden sein, deren Anwendbar
keit nach dem EGVO ausgeschlossen ist. Auch
hinsiehtlklh der Stra:Fwidmung sind' !keine nähe
ren Vorschl'i:ften ,er:forderltic:h, wei,l auch hierfür
das VStG. die eI1f1oruerHchen Vorschri:ften ent
hält, weshalb a:uoh der Abs. (5) des § 13 ent
faUen kann.

Zu ZiHer 20: IHiemür gilt sinngemäß das
gleiche, wie hereits zu Ziffer 15 ausgeführt ist.

Zu Zi,Her 21 his 24: Die Aendemngen des
§ 15 sollen den zu Zi~rfer 15 ausgeführten Ge
danikengiä:nlgen Rechnung tragen undl die Rechts
mittelbestimmumgen daher in einer modifizierten
form neulgefaßt wel'den.

Zu Ziffer 25: Auf die ErJäuterungen zu Zif
fer 15 wird verwiesen.

Zu Ziffer 26 bis 28: Die bisherige fassung
soll der einheitlichen fassung aUer übrigen Ge
meindeaibgabengesetlze an,gepaßt werden.

Zu ZiEfer 29: Bei der HenütmngsibewiHigung
handelt es sich teilweise um Angele,genheiten,
die :ver:fassulligsreohtlich nach den Verwaltungs
veI1fahrensgesetzen, tei:lweis,e um solche, auf
welche die für das Abgatbenrecht geltel1!dien
Venfahrensbestimmungen anzuwenden sind. Um
das klarer her.auszustel:len und insbesondere
eine nähere Abgrenzung festzmlegen, soll der
§ 18 neu formuliert werden. Obwohl es sich
hievbei -ebenfalls um eine ausschließ:Iich de
k:kuatorische Bestimmung handelt, erscheint
deren Aufnahme in dien Geset-zestext dennoch
enfortderlich, weil die Schwierigkeit der MaterIe
einen solchen Hinweis notwendig macht.

Zu Ziffer 30: iDen Gemeinden war Inlaüh der
alten Fassung das Recht eingeräumt, selbstän
dig Uebengan,gsbesümmuIligen zu erlassen.
Diese Ueibergangshestimmungen sollten insbe
sonder-e das Venfahren r,egeln, mit welühem die
bereits ZJur Zeit der fassung des ßinhebungs
beschlusses vorhandlwen 'ßenützul1lgen in die
neu eingeführte Oebühlienpflicht einbezogen
werdelli. Es hat sich nun ,gezeigt, daß viele
Gemeinden solche Uebergangsvorschriiften nicht
er,lassenhaben, weshalb in der Fol'ge v,ieI.f.ach
Zweifel ,auf,getauohtsind, ob ,das IBenütz!ungs
aibgabegesetz ,eine Besteuemngaller jener Be
nütZJllilligen überhaupt zuläßt, die bereits vor
Wil1ksamkeitsbeginn des IEiI1hebul1lgsbeschlusses
aus1geübt worden sind. Die vorgesehene neue
faslsung des § 20, Ms. (1), enthält nun zwin
gende Ueberg<lJllIgsvorschrilllten für a,J1e Gemein
den hinsichtlich solcher alter BenütZJungen.

IEs hat sich nun gezeigt, daß viele Gemein
den solche Ueber,gangsvorschriften nicht er
lassen haben, weshalb in der folge vielfach
Zweifel aufgetaucht sind, ob das Benützungs-j

. t"
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Um-und lEinbauten (2. niederösterreichisches
Grundsteuerbefreiungsgesetz) zu referieren.

Der Verfassungsausschuß hat ,diese Vorlage
berat'en und mit verschiedenen Aenderungen
verabschiedet. Diese Aenderungen sind in der
dem Hohen Hause vorliegenden fassung bereits
enthalten.

Als Grundlage für dieses Gesetz dient das
Bundesgesetz vom 11. Juli 1951. Nach dit'sem
Grundsatzgesetz ist es den Ländern möglich
gewor,den, zeitliche Befreiungen von der Grund
steuer zu erlassen. Das Land Niederösterreich
macht selbstverständlich von dieser -Ermächti
gung Gebrauch. Die Begründung daz'u ist sehr
einfach und für jedermann verständlich. Die
Not an Wohnraum ist so groß, daß man über
zeugt ist, daß alles getan werden muß, um
auch die Privaten anzuregen, selbst mitzu
wirken,daß neuer Wohnraum geschaffen wird.
AllS dieser Sachlage heraus ist auch die Ab
sicht des Gesetzgebcn ganz deutlich zU er..
kennen, ,die dahingeht, daß Er1leichterungell
geschaffen werden und daß man alles tun soll,
um den ,Ba,u von neuen Wohnu'ngen zu sichern
Außer,dem - und ,das darf nicht übersehen
werden - kanu neben der primären Tatsache,
daß neue Wohnungen geschaffen werden, auch
der Umstand nicht außer acht gelassen werden,
daß damit Arbeit geschaffen wird. Das Wich
tigste ist, wenn ich es eindeutig feststelle, da!)
jedermann weiß, daß auf ,diesem Gebiet im
Herbst Arbeit beschafft werden kann.

Was nun den Gesetzestext selbst betrifft,
möchte ichfol,gendes sagen: Schon der Titel
sagt, welche Gegenstände (\ie Tatsache der
Befreiung mit sich bringen. für aUe Bauten,
die zu-, auf-, um- oder neugebaut Iwerden, soll
nun diese zeitliche IBefreiung gelten - wobt'i
einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen -,
und für solche, die von gemeinnützigen Bau
und Siedlungsgenossenschaften durchgeführt
und zwischen 1. Jänner 1946 und 31. Dezember
1960 beendet werden. Des weiteren muß aus
diesen Bauführungen eine völlig neue Woh
nung entstehen, ,die in sich abgeschlossen isL
Es ist also hier eine ganz ,klare Definition ge
geben, die als eine '1lnumgängliche Voraus
setzung für ,die Gewährung der Steuerbefrei
ung zu gelten hat. Auß,erdem darf die nutz
bare fläche für die gebaute Wohnung nicht
größer sein als 120 qm. Mit dieser Bestim
nlUng wird ,deutlich zum Ausdruck gebracht,
daß es sich ,darum handelt, Wohnungen fürdie
breite Masse der Wohnungsuchenden zu schat
fen, ,und ,daß Luxusbauten und Großwohnungen
die Steuerbefreiung 'nicht erhalten sollel1.

Wichtig ist, daß man sich ganz kurz darüber
informiert, welche Wohnräume oder welche
Teile solcher Wohnräume nicht unter die Be
freiung fallel1.Hier sei vor allem darauf hill-

gewiesen, ,daß Wohn'1lngen, die nach Kriegs
zerstörungen wieder errichtet werden lind die
sl'hon ihre Steuerfreiheit auf Grund ,des
1, Grundsteuerbefrdungsgesetzes besitzen, in
dieses Gesetz nicht hineinfallen, außerdem
darauf, daß Bauten, die für kulturelle, gewerb
liche, industrielle, wirtschaftliche oder sonstige
Zwecke, also 'nicht für Wohnzwecke, geschaf
fen werden, keinen Anspruch auf Grundsteuer
befreiung haben.

Das Gesetz definiert sehr deutlich, was unter
Neu-, Z,u-, Auf- 'und Umbauten z'u verstehen
ist. Der Verfassungsausschuß hat sich diese
Dinge ,gut angesehen, 'und wir sind davon
zeugt, daß die Formulierung so gewählt
worden ist, ,daß die neugeschaffenen Woh
lIungen unter irgendeine Gruppe fallen und
daß 'keine Auslegungsschwierigkeiten ent
stehen können.

Wenn man noch das Ausmaß der Befreiung
kurz betrachtet, so sei ,dazu folgendes ,gesagt:
Wenn das ganze Gebäude neu gebaut wird,
dann ist es selbstverständlich, daß dieses ganze
Gebäude 'unter diese Grundsteuerbefreiung fällt.
Werden nur Teile eines bestehenden Hauses
durch Neu-, Um-, Auf- oder Zubauten neu ge
schaffen, so ist es ebenfalls, glaube ich, ganz
klar, daß nat'ürlich nur dieser Teil, der eine
neugeschaffene Wohnung enthä1t,in die Grund
steuerbefreiung hineinfällt.Uebersehen Sie
nicht, Hohes Haus, daß nur das Gebäude an
teilmäßig im Werte des gesamten Grundstückes
von der Steuerbefreiung erfaßt ist, der Grund
selbst, der Baugrund, wird von ,der Steuer
befreiung nicht erfaßt.

Wenn ich nooh die wichtige frage der Dauer
der Befreiung bespreche, so ist dazu folgendes
zu sagen: !Die Befreiung 'wird 20 Jahre von
dem Termi'n an dauern, an dem ,die Bauführung
vollendet ist. Diese 20 Jahre frist ist eine
Frist, die sich der Verfassungsausschuß freige
stellt hat. Es war also dem Hohen Hause frei
gestellt, diese frist zu bestimmen. Dazu wäre
nur noch zu sagen, daß für die Bauten, die
bereits jetzt, vor InkraHtreten dieses Gesetzes,
bestehen, die Befreiung erst vom 1. Jänner
1952 an beginnt, während für die Bauten, die
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnen
oder vollendet werden, ,der 1. Jänner des der
Vollendung des Baues folgenden Jahres zu
gelten hat.

Vielleicht darf ich noch darauf verweisen,
daß die Ge1tendmachung des Anspruches bis
spätestens Ende Februar eines jeden Kalender
jahres zu erfolgen hat und daß für die Häuser,
die bereits bestehen, als Termin für ,die Gel
tendmaehung vom Verfassungsausschuß der
11. Mai 1952 festgelegt worden ist. Diese
Frist wurde deswegen ziemlich weit gespannt,
weil wir nicht wollen, daß vielleicht durch
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Verzögerungen der Kundmachung dieses Ge
setzes verschiedene Schwierigkeiten entstehen
oder Terminversäumnisse eintreten klönnten.
Die frist zur Beibringung der not1wendigen
Eingaben an das finanzamt, das diese ,Be
freiungen im Bescheidwege feststellen wird, ist
unter Umständen zu erstrecken, wenn besonders
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.

Ansonsten sei noch gesagt, daß die Beurtei
lung des Befreiungsantrages durch eine Kom
mission, die nach den Bestimmungen der nieder
österreichis,chen Bauordnung zusammengesetzt
wird, mit einigen Einschränkungen durch fach
gutachten erfolgen wird, so ,daß der richtige
Anteil für die Befreiungsprozentsätze ohne
weiteres erstellt werden kann.

Ich glaube, daß der niederösterreichische
Landtag mit diesem Grundsteuerbefreiungs
gesetz ,einen wef1tvollen Beitrag leistet, damit
die Bautätigkeit, die aus verschiedenen Gründen
so sehr erWlünscht wäre, eine neue Anregung
findet. Ich bitte daher den Hohen Landtag, den
Antrag des Verfassungsausschusses zu 'geneh
migen, der folgendermaßen lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzes,entwurf (siehe

Landeslgesetz vom 21. Dezember 1951) über die
zeitliche Befreiung von der Grundsteuer für
Neu-, Zu-, Auf-, Um- und Einbauten (Zweites
niederösterreichisches Grundsteuerbeifreiungs
gesetz) wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: Zum Worte ist niemand ge

meldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach
Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes,
über Titel und Eingang und über das Gesetz
als Ganzes sowie über den Antrag des Ver
tassungsausschusses): A n gen 0 mm e n.

P,RÄ'SIIDiENT: Ich bitte den Abg. Tatzber,
die Verhandlung zur Zahl 279 einzuleiten.

;Berichterstatter Abg. TATZBER: Ich hahe
namens des Wif1tschaftsausschusses über die
Vorlage der Landesregierung, betreffend das
Gesetz über die Bildung eines Wasserleitungs
verbandes zum Zwecke der Einrichtung und
des Bl'triebes einer Wasserleitung für einige
Gemeinden des unteren Pit!entailes, zu be
richten.

Die Schaffunrg einer neuzeitlichen' Wasser
versorgungsanlage ist wie in vielen anderen
Gebietsteilen Niederösterreichs auch für die Ge
meinden Pitten, Sautern, Scheiblingkirchen und
Warth auf Grund der örtlichen Gegebenheiten
von großer Dringlichkeit. Da keine der be
teiligten Gemeinden materiell in der Lage ist,
dieser Aufgabe für sich allein gerecht zu wer-

den und auch die Aufschließung ausreichender
und geeigneter Wasservorkommen für jede ein
zelne Gemeinde unwirtschaftlich wäre, haben
diese Gemeinden einvernehmlich beschlossen,
diese Aufgabe gemeinsam durchzuführen.

Zur praktischen Durchführung dieser Ab
sicht müssen jedoch durch den Landtag ,die ge
setzlichen Voraussetzungen gesdhaffen werden,
da das Gesetz vom 30. Juni 1927 über die
öffentliche Wasserversorgung in den Gemein
den Niederösoterreichs, LGBI. Nr. 177, nur für
einzelne Gemeinden, nicht aber für einen
Wasserleitungsverband anwendbar ist. Die
gegenständliche Vorlage sieht daher die Bil
dung eines Wasserleitungsverbandes für das
Untere Pittental vor. Ein gleicher Zweckver
band wurde erst kürzlich durch das Landes
gesetz vom 15. März 1951, LGBI. Nr. 13, für
die Gemeinden Ternitz und Umgebung ge
schaffen.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die
Schaffung eines solchen rein wirtschaftlichen
Zweokverbandes bestehen nicht. Das Bundes
kanzleramt (Verfassungsdienst) hat bereits
seinerzeit anläßlich der Behandlung des
Wasserleitungs,verbandsgesetzes für die Ge
meinden Ternitz und Umgebung in der an den
,Landeshauptmann von Ni1ede-rösterreich ge
richteten Note, ZI. 35.140~2 a/1950, vom
18. August 1950 auf Seite 2 festgestellt, daß
dem mit dem Gesetzesbeschluß des niederöster
reichischen Landtages einzurichtenden Wasser
leitungsverband nach der ganzen Struktur
dieses Gesetzesbesc:hlusses 'weder die Eigen
schaH eines "Orts,gemeindeverbandes" im Sinne
der vormaligen Verfassung 1934 noch die
Eigenschaft einer besonderen autonomen Be
ziI1ksverwaUung im Sinne des § 8, Abs. 5, lit. f,
des Uebergangsgesetzes 1920zu!kommt.

Es handelt sich bei der Vorlage daher ledig
lich um die Schaffung eines rein wirtschaft
lichen Zweckverbandes, dem in beschränktem
Umfang nur insoweit obrigkeitliche Befugnisse
tingeräumt sind, als di,es zur Erfüllung seiner
Aufgaben unbedingt erforderlich ist.

Wenn die gewählt,e Konstruktion des Ge
setzes in der Praxis auch den ,gewünschten
Erfordernissen entsprechen mag, kann sie
juristisch doch nicht befriedi'gen. Gegenwärtig
läßt jedoch die verfassungsrechtli<:fhe Situation
eine solche befriedigende Lösung nicht zu. Es
zeigt sich in der gesamten Kommunalpolitik,
daß die tatsächliche Entwicklung der recht
lichen immer mehr vorauseilt und auch verant
wortungsbewußt länger nicht melhr aufgehalten
werden kann. Ohne die Schaffung der ver
fassungsrechtlichen Voraussetzungen kann sich
tine moderne Gemeindeverwaltung nicht ent
wickeln und können die an sich gegebenen
wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht' ausge
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schöpft werden. Die Landesgesetzgebung be
darf daher dringend der bundesverfassungs
rechtlich zu schaffenden Möglichkeit, wirtschaft
liche Zweckverbände der Gemeinden als Ge
meindeverband zu konstituieren, um den Ge
meinden die Entfaltungsmöglichkeiten zu .geben,
die sie zur Erfüllung ihrer gesetzlich über
tragenen Aufgaben im staatlichen Leben
brauchen.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz
entwurfes ist folgendes zu sagen (liest).-

Zu §§ 1 und 2: Der Wasserleitungsverband
hat Rechtspersönlichkeit und bezieht sich vor
derhand nur auf die Gemeinden Warth, Scheib
lingkirchen, Sautern und Pitten. Abs. 2 des § 1
sieht jedoch vor, daß sich dem Verband noch
weitere Gemeinden anschließen können.

Die Gemeinde Scheiblingkirchen als Propo
nent des Verbandes, die auch um die Erteilung
der entsprechenden wasserleitungsrechtlichen
Bewilli:gung angesucht 1hat, überträgt ihre
erlangten Wasserrechte dem Verband. Der Ver
band iSlt ferner verpflichtet, die bereits bestehen
den Wasserversorgungseinrichtungen der Mit
gliedsgemeinden !gegen eine zwischen dem Ver
band und den einzelnen Gemeinden zu verein
barende Entschädigung zu übernehmen. falls
zwischen heiden Teilen ein Einvernehmen nicht
erzielt werden kann, entscheidet die Landes
regierung.

Zu §§ 3 bis 5: Diese Bestimmungen befassen
sich mit den Or.ganen des Verbandes. Es sind
drei Organe vorgesehen, und zwar die Vollver
sammlung, der Vorstand und der Obmann. für
den Obmann sind zwei Obmannstellvertreter zu
bestellen. Die Obmannstellvertreter sind die
gesetzlichen Vertreter des Obmannes und haben
kraft des Gesetzes die Obliegenheiten des Ob
mannes auszuüben, wenn dies.er verhindert ist,
ohne daß es hierzu 'einer hesonderen Uebcr
tragung der Geschäfte bedarf.

Die Mitglieder der Vollversammlung werden
von den Verband:sgcmeinden entsendet. Die
Entsendung nimmt der Gemeinderat vor, der
aus seiner Mitte die entsprechende Anzahl der
Mitglieder nach den für die Wa1hl der Ge
mei'1l'clevorstandsll1l'it'gliecler (:geschäftsflü;hrende
Gemeinderäte) geltenden Bestimmungen zu
wählen hat. Dadurch iSlt gewährleistet, daß
auch der politischen Zusammensetzung des Ge
meinderates entsprechend Rechnung getragen
wird. Für jedes gewä;hlte Mitglied ist nach den
gleichen Bestimmungen auch ein Ersatzmann
zu bestellen. Die Ersatzmänner sind einzube
rufen, wenn ein Mitglied an der Teilnahme bei
einer Sitzung der Vollversammlung verhindert
ist. Scheidet ein gewähltes Mitglied dauernd
aus, so ist durch den Obmann der entsprechende
Ersatzmann als dauerndes Mitglied der Voll-

versammlung einzuberufen. Ist die Liste der
Ersatzmänner erschöpft, so hat der entsendende
Gemeinderat nach den gleichen Vorschriften,
wie sie für die Bestellung vorgesehen sind, eine
Ersatzwahl vorzunehmen. Die ißesteHung er
folgt auf die Dauer von drei Jahren. Sind bei
Ablauf der Periode die neuen Vollversamm
lungsmitglieder noch nicht bestellt, so bleiben
die bisherigen Mitglieder bis zur Bestellung der
neuen weiter im Amte.

Abs. 2 des § 4 behandelt den fall der Auf
lösung der Gemeindevertmtung einer Mit
gliedsgemeinde. Da mit der Auflösung des Ge
meinderates auch die in der Vollversammlung
entsendeten Vertreter der Gemeinde ihre Mit
gliedschaft verlieren, ist in Anlehnung an die
sonstigen GrundsMze des Gemeinderechtes vor
gesehen, daß der bestellte Gemeindeverwalter
alle die der Gemeinde im Verband zukommen
den funktionen auszuüben hat.

Die Zahl der von jeder Mitgliedsgemeinde
zu entsendenden Mitglieder der Vollversamm
lung richtet sich nach der Einwohnerzahl der
beteiligten Gemeinden. Die kleinste Gemeinde,
das ist derzeit Sautern mit 430 Einwohnern
(13 Gemeincleratsmandate), entsendet zwei Mit
glieder, die übrigen Gemeindeil zweimal so
viele Mitglieder als die Einwohnerzahl der
kleinsten Gemeinde in ihrer Einwohnerzahl ent
halten ist. Darnach ·entsendet die Gemeinde
PiHen mit derzeit 2006 Einwohnern (17 Ge
meinderatsmandate) acht Mitglieder, die Ge
meinde Scheiblingkirchen mit derzeit 915 Ein
wohnern (15 Gemeinderatsmandate) vier Mit
glieder und die Gemeinde Warth mit derzei,t
862 Einwohnern (15 Gemeindemtsmandate)
ebenfalls vier Mitglieder. Die Vollversammlung
zählt daher nach dem derzeitigen Stand 18 Mit
glieder.

Da die Gesamtzahl der Gemeinderatsmandate
in diesen vier Ortsgemeinden zusammen 60 be
trägt, macht die Na'l1lhaftmachung von insge
samt 18 Vertretern in die Vollversammlung
keinerlei Schwierigkeiten.

Die Berechnung der Mitglieder der Vollver
sammlung auf diese Weise gilt nach Albs. (5)
zwingend nur für die ersten drei Jahre des Be
stehens des Wasserleitungsverbandes. Nach Ab
lauf der ersten drei Jahre kann die VolIversamm
lung beschließen, daß für die nächsten drei
Jahre (die Vollversammlung wird stets für
einen Zeitraum von drei Jahren bestellt) niciht
mehr die Einwohnerzahl für die Zahl der jeder
Verbandsgemeinde zustehenden Sitze in der
Vollversammlung maßgebend ist, sondern der
Gesamtbetrag, der für die einzelnen Verbandls
gemeinden im letzten KalenderjahJ'e errechneten
Wassergebühr. Also richtet sich in diesem falle
die Zahl der Mitglieder der Vollversammlung
nach dem größeren Wasserverbrauch und damit
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nach dem Vorhandensein größerer gewerblicher
oder landwirtschaftlicher Betriebe.

Ferner sieht Abs. (4) über Wunsch der land
wirtschaftlichen Bevölkerung der Mitglieds
gemeinden vor, daß in jenen Verbandsgemein
den, in denen im Zusammenhang mit der
Wasserversorgungsanlage dem Grundwasser
vorkommen direkt oder indireM Wasser ent
zogen wird, wenigstens je ein Drittel der Mit
glieder und Ersatzmänner ihrem Berufe nach
dem Stande der Landwirte angehört.

Die Beschlußfähigkeit dieser Vollversamm
lung ist nicht wie in der Gemeindeordnung erst
mit einer Zweidrittelmehrheit gegeben, sondern
es genügt die Anwesenheit der Hälfte der Mit
glieder.

Hinsichtlich der Aufwandsentschädigung für
·die Mitglieder des Vorstandes hält sich der
Entwurf an die gleichen Grundsätze, wie sie
nach der Gemeindeordnung für den Gemeinde
vorstand und die Mitglieder ·des Gemeinde
ra tes festgelegt si-nd.

Der § 6 befaßt sich mit Angelegenheiten der
Geschäftsführung, insbesondere mit der Ein
berufung der Vollversammlung, den Vorsitz in
derselben 'und ähnlichen verfahrensrechtlichen
BesHmmungen.

Die §§ 7 bis 13 regeln Vorgänge bei -der
Wahl des Vorstandes.. Es ist dazu nur zu be
tonen, daß im Absatz 3 des § 7 zwingend an
geordnet wir.d, daß ein Mitglied des Vorstandes
Landwirt sein muß.

Die §§ 8, 9 und 10 zählen die Aufgaben
auf, die dem Vorstand obliegen.

Der § 11 enthält Bestimmungen, falls irgend
ein Mitglied der Vollversammluug oder des
Vorstandes Ibefangen ist. Die Mitglieder der
Vollversammlung oder des Vorstandes dürfen
während ihrer Amtsdauer weder !Baut-en oder
Lieferungen für die Wasserleitung übernehmen
oder :Bedienstete des Verbandes sein.

Selbstverstä·ndlich sind über die Sitzungen
der Vollversammlung und des Vorstandes Pro
tokolle zu führen.

Die §§ 14 bis 16 regeln die Obliegenheiten
des Obmannes. Dem Obmann unterstehen auch
die Bediensteten des 'Verbandes.

§ 17 bestimmt: Die JBediensteten des Ver
bandes können entweder in ein öffentlic'h-rlecht
liches Dienstverhältnis her-ufen oder als Ver
tragsbedienstete beim Verband angestellt wer
den. Es gelten natürlich die dafür zuständigen
Vorschriften.

Die §§ 18 und 19 regeln die Anschlußpflicht
im Gebiete der Ver1J.andsgemeinden. Indu
strielle und gewerbliche Anlagen, landwirt
schaftliche Betriebe sowie öffentliche Anstalten
des Bundes, des Landes, eines Gemeindever
bandes und der Gemeinden sind grundsätzlich
von der Verpflichtung zum Wasserbezug aus-

genommen, wenn nicht gesundheitliche Inter
essen einen' Anschluß erforderlich erscheinen
las'sen.

Hinsichtlich aller Objekte ist im Sinne des
Absatzes 1 des § 18 die Möglichkeit einer
Versorgung aus deröffentHcherr Wasserleitung
nur dann als gegeben anzusehen, wenn der
Straßen.ohrstmng nicht mehr laIs 50 Quadrat
meter von der Grenze der ,anschIußpflic'htigen
Liegenschaft entfernt ist.

Weiter ist im § 18 die Verständigung über
die bestehende Anschlußpflicht vorgesehen und
sind die Befreiungstatbestände festgelegt, die
von einer Kommission überprüft werden.

Die §§ 20 bis 22 beschäftigen sich mit den
Anschluß- -und Herstellungskosten, es heißt
dort weiter: Nach durchgef<ührtem Anschluß
an die öffentliche Was:.>erversor.gungsanlage
können die Hausbrunnen der angeschlossenen
Liegenschaft durch den Verband gesperrt wer
den. Die Entscheidung über -die Sperre trifft
-der Vo.stand auf Grund eines Gutachtens der
im § 19, Abs. 2, vorgesehenen Kommission.

Zu §§ 23 und 24 ist zu salgen: Der V-erband
ist verpflichtet, Wasserleitungsrohre -in aUen
öffentlichen <Straßen, Gassen und Plätzen inner
halb des geschlossenen Ortes zu legen.

Zu § 25: Im Rahmen der IBestimmungen des
§ 25 hat der Verband eine Wasserleitungsord
nung zu erlassen, in der die näheren Details
,über die Durchführung des Anschlusses an die
Wasserleitung usw. festzulegen si-nd. Die Was
serleitungsordnung, die von der Vollversamm
lung zu beschließen ist, muß den beteiligten
Gemeinden zur Stellungnahme übermittelt
wef'derr und bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Genehmigung der ;Landesregierung. Die
Wassergebühren sind durch einen 'besonderen
Wassergebührentarif, der im Z'usammenhang
mit dem Voranschlag zu erstellen ist, festzu
setzen. Auch dieser Gebührentarif ist in jeder
Verhandsgemeinde kundzumaohen, er bedarf
jedoeh nicht der Genehmigung de. Landes
regierung.

Zu den §§ 26 bis 30: Die Kost-en für die
Anlage und den :Betrieb der WasserversO.I'
gungsanlage sind durch Wassergebühren zu
decken.

§ 31: Das Verwaltungsjahr des Verbandes
fällt mit -dem Kalendef'jahr zusammen.

Zu §§ 32 und 33: 'Oe. Landesr'egierung st-eht
die Aufsicht über den Verband zu. !Die La-ndes
regierung 'ist ferner Berufungsinstanz ,gegen
über allen 'Entscheidungen des Vorstandes und
Obmannes, soferne es sich nicht um einen im
§ 4 genannten !Fall handelt.

§ 34 enthält die Stmfbestimmungen. Zur
Durchführung der Stra~amt:shandJung ist dii'e
Bezi.ksverwaHungsbehiÖrde benufen. Eine nähere
Anordnung über die im' Stra~veoI1fahren anzu-
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wendenden Verfahrensheshmmungen erübr,igt
sich, weil bereits durch das EGVG festgelegt
ist, daß in den durch die Bezirksverwalt:ungs
behönde zu behallideinden St>raffällen die Bestim
mungen des Verwaltul1rgsstra:fgesetzes Anwen
dung zu finden haben.

§ 35 setzt den Winks!amkeitsbeginn des Ge
setz,es rückwirkend mit dem 1. Dezember 1951
fest, was seine Begründung in dem Umstand
hat, daß· die Wassenversorgungsanlage ber,eits
zum Großteil If,ertig ist ,und besonders die ge
bühremechtlichen Vorschriften bereits mit dem
Zeitpunkt der Wasserabgabe wirksam werden
müssen.

Namens des Wirtschaftsausschusses er.Jaube
ich mir, den Antrag zU stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der .ZJUliegende Gesetzesentwud (siehe

Landesgesetz vom 21. De:oember 1951), betref
fend die Bildung eines WasserleitungSiverbandes
zum Zweoke der Errichtung und! des Betriebes
einer Wassedeitung ,für einige Gemeinden des
Unteren Pittentales, wind g,enehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegmL Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das IErforderliche zu veran\.assen."

Ich bitte 'tlJm Annahme.
P,RÄ'SIDENT (nach Abstimmung über den

Wortlaut des Gesetzes, über Titel und Eingang
des Gesetzes, über das Gesetz als Ganzes so-

wie über den Antrag des Wirtschaftsausschus
ses): A n g ,e n 0 m m e n.

Somit ist ,die Ta:gesor.dn.ung der heutigen
Sit:oung erledigt.

Ich ·ertei,le dem Herrn Abg. Zach das Wort.
AJbg. Pmf. ZACH : Hohes Haus! Der Herr

Präsident hat aUen Abgeordneten herzliche
Glüokwünsche für die Weihnachtsfeiertage und
zum neuen jalhr entlboten. IEssei mir gestattet,
diese Glüokwünsche im Namen des Hohen
Hauses zu erwidern. Wir wünschen ihm gute
Erholung und Stäl'/~ung, damit er im neuen
Jahr mit der gleiClhen Ruhe, Sachlichkeit und
Püttkthdllkceit ,dem ;Hohen Hause vorsitzen kann.
(Allgemeiner Beifall.)

PRÄSIDENT: In fünf Minuten findet eine
vertrauliche Sitzung des Landtages statt.

Die nächste Sitzung wird auf schrliHlichem
Wege bekannt'ge,geben.

Ich danke für die Glückwünsche für Weih
nacMen sowie für das neue Jahr 1952. Ich wi1l
dieselben nochmals erwidern, in dem Gedanken,
der Weihinachtsfriede, von dem wir uns ver
schiedene Benuhig,ungen erhoffen, möge wirk
lich in die Her,zen des niederösterreichischen
VoLkes eindringen, damit dler ersehnte Friede
auch ein wil1klicher Frliede werde.

Somit ist die Sitz,ung geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 11 Uhr 49 Minuten)


